
Zweiter Abschnitt.
Kirchenrechtliche Beurtheilung.

Zweiter Anklagepunkt:

betreffend.

Erklärung durch Rundschreiben an die Beichtväter, daß Bre-

vcn dogmatischen Inhalts der Staats-Genehmigung gar nicht

bedürften, und daß deren zu Rom vollzogene Publikation hin¬

reiche, ihnen überall verbindliches Ansehen zu verschaffen.
?ro Memoria Seite 1/: und 45.

Kirchenrcchl liehe Scurthcilung.

Der Grundsatz des Evangeliums ist: Gebet dem Kaiser,
was des Kaisers ist. Math. Evang. 22. Gebet einem Jeden,
was ihr ihm schuldig seyd- Steuer, dem Steuer, Zoll, dem
Zoll, Ehrfurcht, dem Ehrfurcht, Ehre, dem Ehresoui llono-
rein, llonorem). Röm. 13, 7.

Ehre, dem Ehre. Hierauf gründet sich die Theorie von
dem kllaeetnin Rogium. slütterse ?areatis vol blxegustur;
latentes.) Hierüber bestimmen die preußischen Landesgesetze:

Allg. Landrecht Thl. II. Titel 11 §. 117. Kein Bischof
darf in Religions- und Kirchen-Angelegenheiten ohne Erlaubniß
des Staates neue Verordnungen machen, oder dergleichen von
fremden geistlichen Obern annehmen. §. 118. Alle päpstlichen
Bullen, Breven und alle Verordnungen auswärtiger Obern der
Geistlichkeit müssen vor ihrer Publikation und Vollstreckung dem
Staate zur Prüfung und Genehmigung vorgelegt werden.
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Französische Gesetzgebung. Der organische Artikel der Kon¬
vention vom 26. Messidor des Jahres IX. h. i : L.uLun<z Lull«,

Lrvk, ÜLscidl, IllÜLi ol, Älandut, ?^ovi»ion, Li^naluiu!, so^VKNt

do Uiovision, ni auti^os ox^ädieions do la Lonr de Home,

meme ne ooncornsnl gus les jigi'liculitn's, ne ponieonlölrö

iseoss, pnbliöos, im^rlmees, ni snliemenl mises 4 exeeu-

lio», ssns l'sntoillsanon du Llonveinement. D. i.: Keine
Bullen, Breven, Rescripte, Dekrete, Mandate, Provisionen?c.
noch andere Erlasse des römischen Hofes, auch wenn sie nur ein¬
zelne Personen betreffen, können angenommen, bekannt gemacht,
gedruckt, oder sonst in Vollzug gesetzt werden ohne Genehmigung
der Regierung.

Mit obigen gesetzlichen Bestimmungen ist zu verbinden:
Allg. Landrecht Thl. II. Titel 11. §. 119. Diejenigen Ge¬

rechtsame über die Kirchengesellschaften, welche nach den Gesetzen
dem Staate vorbehalten sind, kann der Bischof nur in so fern
ausüben, als ihm eine oder die andere derselben von dem Staate
ausdrücklich verliehen worden.

Hierzu sind nun die für die ganze preußische Monarchie als
verbindlich erklärten neueren Verordnungen gekommen:

Instruktion vom 22. Oktober igt7. tz. 4, und Kabinetsordre
vom 31. Dezember 182S. Nr. 7. Unter den dem Ober-Präsi¬
denten beigelegten innern Angelegenheiten der römisch-katholischen
Kirche werden verstanden:

i) Die Erörterungen über die Zulässigkeit päpstlicher Bullen
und Breven, oder von andern auswärtigen geistlichenObern her¬
rührenden Verordnungen, wegen deren Genehmigung stets an
das vorgesetzte Ministerium zu berichten und vor diesem mit
Unserm Staatskanzler zu kommuniziren ist. 2) Die Besorgung
der Gesuche an den Papst oder an auswärtige geistliche Obern, um
kanonische Bestätigung der Unserer Seits ertheilten geistlichen Wür¬
den, so wie um Dispensation von Eheverboten nach den Grund¬
sätzen des kanonischen Rechtes. — (3) 4) Die Erörterungen
über Revision und Berichtigung der Kirchengesctze, welche ohne
Genehmigung der angeordneten Ministerial-Behörde nicht bekannt
gemacht werden dürfen. (5) «z) (Nach der Jnstr. v. 22. Oktbr.
1817. tz. 2. Nr. 6) die Aufsicht über geistliche Seminarien und
die Anstellung der Lehrer bei denselben, die Aufsicht über die mora¬
lische Führung der Geistlichen, über deren Suspension und Re-
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motion, über die Anordnung kirchlicher Feste und über Censur

der dasKirchcnwesen betreffenden Schriften, so wie aller religiösen

Volksschriften (sä 6), so weit diese Religions-Angelegenheiten, ihrer

Natur nach, unter dem jus eUea »sei-» der katholischen Kirche

mitbegriffen werden können.

Königreich Preußen. »Des Königs Majestät haben

Allerhöchst dero katholischen Unterthanen gestattet, sich in Reli-

gions- und Gewissenssachen, in welchen sie der Vermittlung des

päpstlichen Stuhles zu bedürfen glauben, an diesen zu wenden,

jedoch mit der Maßgabe, daß alle an den Papst gerichteten Ge¬

suche dem Herrn Bischof, oder dessen General-Vikariate, zuvor

zur Prüfung und Bescheinigung eingereicht und von diesem

durch den Ober-Präsidenten der Provinz an das Ministerium des

Innern zur wcitern Versendung nach Rom befördert werden

müssen. Nur allein die das forum poeniteinmlo betreffenden,

an die ?oeunvnii»ris romsng zu bringenden Gcwissenssachen

sind von dieser Regel ausgenommen. Unterthanen, die auf dem

vorgeschriebenen verfassungsmäßigen Wege dem Papste ihre Ge¬

suche vortragen lassen, können auf schleunige Beförderung und

kräftige Unterstützung derselben durch die königl. Gesandtschaft

in Rom rechnen, die sich auch stets dahin verwendet, daß die

Kosten möglichst ermäßigt werden. Wer sich aber beigehen läßt,

dieser Vorschrift zuwider' ohne Vorbewußt der Staatsbehörde

den päpstlichen Stuhl mit Gesuchen unmittelbar anzutreten, wird

zur Veranrwortung gezogen, und nachdrücklich bestraft werden.«

Es ist im Allgemeinen zu wünschen, daß ein Bischof zugleich

eine Gott und dem Könige angenehme Person sey. Der da ist

das Haupt der Kirchen-Gesellschaft, Christus, erwählte zu seinem

Stellvertreter, Gesandten und Vorläufer bei dem Könige Herodes

eine Uei-sono gi-sm Ikogi. Denn dieser war Johannes, (selbst

als die Königinn seinen Kopf forderte, indem er dem Könige

sagte: es sey ihm nicht erlaubt, die Frau seines Bruders zu ha¬

ben): N->rci lliv-iiiA. Oy. 6, v. 20, 1) Ilbentsl' cum auckio-

dm, er hörte ihn gern; 2) »uckiio eo mulla ssciolz.ir, er that

Vieles, auf Anhören des Johannes; 3) soions cum vi> um ju-

Lwm er sanvtum, er hielt ihn für einen gerechten und heiligen

Mann, 4) er ließ ihn ->) wider seinen Willen, ll) aus Rücksicht

für die Königinn und für den Hof, enthaupten, 5) hingezogen

durch ein leicht verbindliches Königliches Wort. V. 26. ->) Und
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der König ward traurig (oonnüsmws); b) er wollte die Kö¬

niginn nicht betrüben (nollllr eam eonroislsro); und wegen

derer, die mit zu Tische saßen (^ro;Nsr- simul llisoumlloirros);

v) wegen des Eides (proprer- jusjur-snürror). Dieser Eid war

nicht zureichend, ein Majestäts-Recht für den König Herodes

darauf zu gründen.

Andererseits ist kirchenhistorisch nicht zu übersehen, daß, da

die ersten Bischöfe, die Apostel, von Christus Selbst erwählt wur¬

den, dabei kein IllsoMum Itegiunr Stattfand, obwohl derHerr

ihnen befahl, den Zoll zu geben.

Die Apostel erwählten den Mathias und bei dieser Bischofs¬

wahl fand ebenfalls das Illseerum Ike^irrin nicht Statt. Es

ist äs ticke, daß der heilige Geist die Wahl leitete.

^.eror-. d, 2K lllu Oorrriire, osreocke, hireirr etegsris. Du,

o Herr, zeige, wen Du erwählet hast. — Diese ^ssisrerrria

Spll-llus Ssnoü kann von den kanonisch en Wahlen nicht aus¬

geschlossen gedacht werden: der heilige Geist ist der Kirche ver¬

heißen und verliehen. Kirche heißt so viel als Repräsen¬

tation des heiligen Geistes; sie wird aber repräsentirt

durch ihre Bischöfe, also kann die ^ssisreuria 8pir-iros

Ssnmi bei der kanonischen Wahl der Bischöfe nie fehlen

(implieirs cko ticke). Damit ist nicht gesagt, daß die Wahl

immer günstig seyn müsse (worauf das llltaeerum abzweckt);

denn Derjenige, in Welchem alle Fülle des heiligen Geistes war,

wählte Selbst einen Judas unter den zwölf Bischöfen.

Die Bischofswahl des Paulus und Barnabas,

^cror-. iz. Als sie aber (Opirulrrur) dem Herrn dienten

(die Priester der Kirche im Amte: «rinisreairrillus Ulis) und

fasteten, sagte der heilige Geist zu ihnen: sondert mir den Sau-

lus und Barnabas ab (8egr-vgare, Bischofswahl) zu dem Werke,

wozu Ich sie aufgenommen habe (lllaeeruor 3pir-irus 8uucri).

Nachdem sie nun gefastet und gebetet hatten, legten sie ihnen

die Hände auf (eoirseer-stio) und ließen sie hingehen. Dieses

wird v. sog. bezeichnet Alissl a 3pirirri 3a>rero. Sie waren

Gesandte des heiligen Geistes. Petrus übte ein strenges Gericht

aus wider Ananias und Saphira (ckreror. 5), ohne daß es der

Genehmigung damaliger Obrigkeit bedurfte. — Eben so Paulus

wider den Klimas AISAUS, Luo äosu, einen jüdischen Pseudo-
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Propheten (falschen Lehrer) in Gegenwart des redlichen Prokon¬
suls von Cypern 8er ^ius ?sulus. ^etou. iz.

Die berühmten Beschlüsse der ersten Kirchen-Versammlung
zu Jerusalem (Irotoi'. 15, 28) über Kirchen-Angelegenheiten,
Ausschließung der erreumeisio, und Abstinenz-Gebot (alrstinen-
tra all rmmolutrz simulueior um et sanAurne et sull'oesto):

Es hat dem heiligen Geiste gefallen und uns!
Visum est 8pirütur 8unoto et rrobrs. 'v. 28-

erhielt verbindliche Kraft für die ganze Kirche ohne Illseotum
(laesaieum.

Gleichwohl findet sich über das Illseetum in dem römisch-
deutschen Reiche eine reichsgcsetzliche Bestimmung:

Der Kaiser Rudolph II, welcher im Jahre 1586 die durch
den apostolischen Legaten in Böhmen eingeleitete Publikation der
vulla (loense Ilomrnr einhielt, um Verwirrungen in diesem
Reiche vorzubeugen, verordnete allgemein: daß ferner ohne Kaiser¬
liches Vorwissen und Genehmigung keine papstlichen Bullen
öffentlich im Reiche ausgegeben und zur Ausführung gebracht
werden sollten (im ullas Lullas I?oirtrlieiao lleinoops, nisi so
eonsero et probante, emitterentue irr lueem gt<zue oxeeutionr
msnllaz enluu).

Uebcr denselben Gegenstand verordnet die Ollim-nro den.
silii eleetoralis gulioi ltlonsconsis cle 1779. Veo. 4! es wäre
denn, daß sich so bald ergebe, daß solches (Ordinariats-Patent)
nicht offenbar und wesentlich in die landesherrlichenHoheits-
Nechte eingreife, welchenfalls die Verkündigung nicht zu erschweren
oder zu hindern, so folgends das jus esvenrlr eben nicht so streng
gepflogen werden solle, sondern alsdann, unverfänglich jedoch,
nachgesehen werden mag.

Das Bayer'sche Konkordat von 1817 mit Königl. Publi¬
kation vom 15. September 1821. Art. XII, Iii. e bestimmt:

Ill-gesulilms ecclesiastreis compelere: cum elsr o et po-
pulo Dioocesmro pro mrrirei'o Ollleri IVstoeulis communi-
eure, suusezuo rusleuctioires et oeclingtivues rle eolrus eeele-
slastieis llber-o pulrlieaue. D. i.: In Leitung der Diöcesen
sind die Erzbischöfe und Bischöfe befugt, alles dasjenige auszu¬
üben, was ihnen, vermöge ihres Hirten-Amtes, Kraft der Erklä¬
rung oder Anordnung der kanonischen Satzungen nach der gegen¬
wärtigen, von dem heiligen Stuhle bestätigten Kirchen-Disciplin
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dem Klerus und dem Volke der Diöcese mitzutheilen und ihren

Unterricht und ihre Anordnungen in kirchlichen Gegenstanden frei

bekannt zu machen.

In der Bayer schen Konstitutions-Urkunde von igig. IV

ist enthalten:

Die geistliche Gewalt darf in ihrem eigenen Wirkungskreise

nie gehemmt werden, und die weltliche Regierung darf in rein

geistlichen Gegenstanden der Religionslehre und des Gewissens

sich nicht einmischen, als in so weit das obersthoheitliche Schutz-

und Aufstchts-Rccht eintritt:

wonach keine Verordnungen und Gesetze der Kirchengewalt

ohne vorgängige Einsicht und das Placet des Königs ver¬

kündet und vollzogen werden dürfen.

Das Königl. Sächsische Mandat vom 19. Februar 1827,

betreffend die Ausübung der katholisch-geistlichen Gerichtsbarkeit,

verordnet tzl z:

Die Bekanntmachung allgemeiner, entweder vom römischen

Stuhle ausgehender, oder sonst vom Vikariate für nöthig zu be¬

findender Anordnungen durch den Druck oder öffentlichen Anschlag

soll ohne Unser landesherrliches Vorwissen und, nach Befinden,

beigefügtes Placet nicht geschehen.

Nach allen diesen vorausgeschickten positiven Bestimmungen

kann nicht geläugnet werden: daß die Grundsätze von dem Ula-

cstum UeZium, obwohl sie im Allgemeinen in der heiligen Schrift

nicht unbegründet sind, such in den deutschen Neichsgesetzen Be¬

stätigung finden, in den neucrn Landesgesetzen doch eine zu allge¬

meine Ausdehnung erlangt haben, indem nicht vollständig unter¬

schieden ist zwischen Gegenständen dogmatischen Inhalts und

Disciplinar - Kirchen - Sachen.

Man beruft sich in Ansehung des UlaoMums für Disci-

plinar-Kirchensachen auf den Kanon 2 der Hten Oismimi» des

Uoei-muins, welcher lautet: Ein Gesetz soll seyn, würdig und

anständig, gerecht, möglich, der natürlichen Beschaffenheit des

Gegenstandes, den vaterländischen Sitten, den Orts¬

und Zeit-Verhältnissen angemessen, nothwendig, nütz¬

lich, auch deutlich, daß es nicht etwas enthalte, was durch seine

Dunkelheit verfänglich wird, nicht aus irgend einer Eigenliebe,

sondern um des gemeinen Bestens willen abgefaßt.
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Veert. (Zi'otimii Vistinctio 4? (lrmvu 2 > vex erit llo-

nests, just», possibili», suouuüum »utuiom, socunclum ^istiüsu
eonsuetuüines, loeo temzzoi igus uouveuieus, iieoessgri», utilis,
insnikesta c^uoguo, iie gliguill per okseui iluteni in csptionem
oontiueot, nulle private eominoclo, soll^rc» oommuui oivium
ulilitats conscui^ts.

Aber soll die Kirche, die von dem heiligen Geiste geleitet
wird, sich nach den Sitten der Wölker, oder sollen nicht viel¬
mehr die gläubigen Wölker sich nach der Sitte der Kirche richten?
Der heilige Geist ist nicht dem Geiste der Zeit, sondern der
Geist der Zeit dem heiligen Geiste unterworfen. Diese Wahrheit
liegt auch in dem andern Kanon, welcher hier in Bezug genom¬
men wird:

vsLielum Vostisui Lsuss 23- hu. 3. orm. 2 : (8t. Isiclorus)
vuinoi^us sseouli uonuungusm i»tr» vocloslam potoslstrs
»<lo^t»«z uulmiua teuout, ut zrer euulluiu z/otoststoiu visei-
plingiu vuLlesisstio-uu muuisnt. — (lognosL-mt igituu b'riu-
cipes 8aeouli veo clellsie so rstionem reclilerv zmo^teo
voLlosism, c^uniu a Lliristc» tusnclruu susce^xzi uut.

Die Fürsten dieser Welt haben zuweilen innerhalb der.
Kirche den höchsten Gipfel der von ihnen erlangten irdischen
Macht und Gewalt inne, damit sie durch eben diese fürstliche
Macht die Kirch cn - Disciplin schützen. Mögen also
die Fürsten dieser Welt erkennen, daß sie Gott dem Herrn wegen
der Kirchen-Angelegenheiten Rechenschaft abzulegen haben, indem
ihnen von Christus (im Evangelium) die Beschützung der Kirche
aufgelegt ist.

Dogmatische Verordnungen des päpstlichen Stuhles sind
diejenigen, durch welche ein bestimmter und festgestellter Glaubens¬
satz (voZm!>) den Gläubigen vorgestellt wird, zu glauben oder
zu verwerfen.

vulleuz lloZmstioso sunt illae, tjuibus oortuiu et lletee-
nünstuiu llugiuu ut erellenäum, vel ut eejieieucluui liclelidus
su'ujxniltue. er///. cls usu Illueili re^ii V. eap. d. 1-

So unterscheidet das Cvncilium von Trient die lleeeet»
welche sich beziehen auf die lliscipliua morum (veerets Ite-
kurmstionis) von den dogmatischen Dekreten, in welchen enthal¬
ten sind die Glaubensartikel. Es ist unzweifelhaft, daß die
Prüfung, Beurtheilung und Entscheidung in Glaubenssachcn nicht
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den weltlichen Fürsten, sondern der Kirche und ihren Dienern

zukomme. Hierüber bemerkt der heilige Leo - so wie die Könige

in weltlichen Sachen die Oberhand haben, so die Priester in

göttlichen Angelegenheiten. 8iout Höges pvaesunt In esusis

»gseuli, im 8seorllotes in eausis Iloi. Desgleichen sagt Gre¬

gor II in dem Anschreiben an den Kaiser Leo (8t. Qregoiius II

IZyistola Sll I.eonern Isauium): Du weißt, o Kaiser, daß die

Glaubenslehren der heiligen Kirche nicht zur Entscheidung der

Kaiser gehören, sondern der Bischöfe. Hiermit stimmt überein

in dem Oeereturn Oistinc. 96 der esnon: 8i Impevatov: (äosn.

nos 8i Im^ei'Mov catlrolious est, tilins est, non ?ese-

»ul Üleolvsiso, c^ooll sll keligionom eomz?etit, üiseeie ei

convenit, non äoceno. Wenn der Kaiser katholisch ist, so ist

er ein Sohn der Kirche, nicht ihr Vorsteher, was die Religion

angehet, geziemt es ihm, zu lernen, nicht zu lehren. Gleichwohl

beweisen die Akten vieler Kirchen-Concilien, daß die weltlichen

Fürsten dabei zugegen waren, auch wo es sich um Glaubens¬

lehren handelte.

Der tlsnon libinain im Oseveto Oist. 96: blioolsns I

scl Niellsslem Im^orstorern: Irnjzerstoi'es 8^noclslil>us Lon-

vontibns intoi'Inonnnt, in Guidos de Ilde tnaotatum est, c^nse

e«t, ^«»6 est, guao non solnin

od Llenieos, vennin etisrn od IMicos et omnes omnino pen-

linet clinistianos. Nikolaus der Erste an den Kaiser Michael:

die Kaiser waren gegenwärtig bei den Kirchen-Synoden, in wel¬

chen über den Glauben verhandelt wurde, welcher ein allge¬

meiner, ein Allen gemeinschaftlicher Gegenstand

ist, welcher nicht allein die Geistlichen, sondern auch die Laien

und überhaupt alle Christen angeht.

So auch auf dem Concilium zu Trient.

Der Kardinal 8toi ?io IMIIsvioini beschreibt die Eröffnungs-

Eeremonie dieses berühmten letzten allgemeinen Kirchen-Conciliums

der Christenheit. Dieselbe fand am i z. Dezember, als am

dritten Advcnts-Sonntage des Jahres 154 5, statt. Die Lega¬

ten und die Vater des Conciliums hatten sich in der Dreieinig-

keits-Kirche, im Pontisicalschmucke versammelt, von wo aus sie

sich in Prozession und unter dem Gesänge des Hymnus zur An¬

rufung des heiligen Geistes: »Venl Oemor 3pn'ilos!« Komm
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Vigilius geweihten Kathedral-Kirche hinbegaben.

Voran gingen die Ordens-Geistlichen aus den in Trient be¬

findlichen Klöstern, dann folgte das Collegiatstifts - Kapitel, der

übrige Welt-Clerus, das Domkapitel, auf dieses die Bischöfe und

dann die Legaten des heiligen Stuhles, hinter welchen die an¬

wesenden Gesandten des römischen Kaisers und Kö¬

nigs von Deutschland hergingen. In der Kathedral-

Kirche wurde von dem ersten der Legaten deS heiligen Stuhles,

nämlich vom Kardinal del Monte, ein feierliches Hochamt ge¬

halten, nach dessen Beendigung er im Namen des Papstes allen

Anwesenden einen vollkommenen Nachlaß der zeitlichen Strafen

sinäulgomiss xlennl'iss) unter der Bedingung, daß sie für den

Frieden der Christenheit und für die Eintracht der Kirche zu

Gott beten sollten, ertheilte. Hierauf hielt der Bischof von Bi-

tonto, Cornelius Musso, aus dem Orden der mindern Brüder,

ein sehr berühmter Kanzelredner, an die versammelten Vater

eine lateinische Rede, nach deren Beendigung der Kardinal-Legat

einige Gebete nach dem Ritual verrichtete und dreimal über das

Concilium die IZonoäietlo aussprach. Dann wurde die Litanei

von allen Heiligen gesungen, und die Convocations-Bulle so wie

das Breve, welches die Vollmacht der Legaten enthielt, vorge¬

lesen, worauf der Kardinal del Monte eine andere kurze latei¬

nische Rede hielt. Nachdem dieses geschehen, überreichte Alphons

Zurilla, Sekretär des kaiserlichen Botschafters Mcndoza, der

Krankheits halber in Venedig zurückgehalten wurde, ein Schrei¬

ben desselben, worin er seine Abwesenheit durch seine Krankheit

entschuldigte; zugleich ließ der Botschafter aber auch durchliefen

seinen Sekretär sein kaiserliches Mandat überreichen. Nachdem

die Väter ihre Plätze eingenommen und sich gesetzt hatten, wur¬

den sie von dem ersten Präsidenten des Conciliums, dem Kar¬

dinal del Monte, gefragt, ob es ihnen gefalle, daß das Concilium

als angefangen erklärt werde? und ob es ihnen gefalle, daß, der

eintretenden Feste halber, die nächste Sitzung am Tage nach dem

Feste der heiligen drei Könige, nämlich am 7. Januar des künf¬

tigen Jahres gehalten werde? Beide Fragen wurden von einem

jeden der Väter durch das Wort »xlacoi« bejahend beantwortet.

Vor allem diesem wurde eine öffentliche Urkunde abgefaßt, und

nachdem dieß geschehen, jener Lobgesang angestimmt, der dem
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heiligen Ambrosius und dem heiligen Augustinus zugeschrieben

wird, und durch welchen wir Gott für eine empfangene Gnade

zu danken Pflegen (1o Heum). Dann legten alle die Ponti-

sical-Kleidung ab, die Legaten des heiligen Stuhles kehrten nach

ihrer Wohnung unter Begleitung aller Bäter und unter vorge¬

tragenem Kreuze zurück. Außer den drei Legaten hatten der

Kardinal von Trient, vier Erzbischöfe, zwanzig Bischöfe, fünf

Ordens-Generale, der Prälat Sebastian Pinghini, Auditor der

römischen Nota, und die Gesandten des römischen Kaisers und

Königs von Deutschland Ferdinand, dieser Feierlichkeit beigewohnt.

Dasselbe beweisen auch die berühmten Zurufungen, mit wel¬

chen dieses Concilium beschlossen wurde und worinn die versam¬

melten Bäter dem Kaiser von Deutschland und allen übrigen

Königen und Fürsten laut und öffentlich Dank abstatteten.

der Väter der Christenheit am Ende des großen allge¬
meinen Kirchen-Conciliums von Trient.

Der Kardinal von Lothringen:

»Dem heiligsten Vater Pius und unserm Herrn, dem Papste

der heiligen allgemeinen Kirche, viele Jahre und ewiges Andenken!«

Antwort der Bäter:

»Herr Gott! erhalte Deiner Kirche den heiligsten Vater

recht lange, viele Jahre.«
Der Kardinal:

»Den hingeschiedenen Seelen der heiligsten, höchsten Päpste

Paulus III und Julius III, unter denen dieses heilige, allge¬

meine Kirchen-Concilium begonnen wurde, Friede vom Herrn,

ewige Herrlichkeit und Seligkeit im Lichte der Heiligen!«

Antwort:

»Ihr Andenken sey im Segen.«

Der Kardinal:

»Das Andenken des Kaisers Karl V und der durchlauchtig¬

sten Könige, welche dieses allgemeine Kirchen-Concilium beförder¬

ten und beschützten, sey im Segen!«

Antwort:

»Amen, Amen!«



Der Kardinal:
»Dem durchlauchtigsten, stets mächtigen, rechtgläubigen und

friedfertigen Kaiser Ferdinand, und allen unfern Königen, Staa¬
ten und Fürsten viele Jahre!«

Antwort:
»Herr, erhalte den frommen und christlichen Kaiser; himm¬

lischer Herrscher, beschütze die irdischen Könige, die Erhalter des
wahren Glaubens!«

Der Kardinal:
»Den Gesandten des apostolischen Stuhles und Vorständen

in diesem Kirchenrathe nebst vielen Jahren großen Dank!«
Antwort:

»Großen Dank; der Herr vergelte es Ihnen!«
Der Kardinal:

»Den ehrwürdigsten Kardinälen und erlauchtesten Rednern!«
Antwort.

»Großen Dank, viele Jahre!«
Der Kardinal:

»Den heiligsten Bischöfen Leben und glückliche Rückkehr zu
ihren Kirchen!«

Antwort:
»Den Verkündigern der Wahrheit ewiges Andenken; dem

rechtgläubigen Senate viele Jahre!«
Der Kardinal:

»Der hochheilige, allgültige Tridcntinische Kirchcnrath laßt
uns seinen Glauben bekennen; laßt uns seine Beschlüsse immer
beobachten!«

Antwort:
»Immer laßt uns sie bekennen; immer laßt uns sie beob¬

achten!«
Der Kardinal:

»Also glauben Wir Alle! Ebendasselbe denken Wir Alle!
einstimmig und Alles umfangend unterschreibenWir es Alle.
Dies ist der Glaube des heil. Petrus und der Apostel; dies ist
der Glaube der Väter; dieß ist der Glaube der Rechtgläubigen!«

Antwort:
»Also glauben Wir; also denken Wir, also unterschreiben

Wir!«
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Der Kardinal:
»Diesen Beschlüssen anhängend wollen wir uns würdig zu

machen suchen der Erbarmungen und der Gnade des ersten und
großen hohen Priesters, durch die Fürbitte unserer unbefleckten
Herrscherinn,der Gottesgebahrerinn, und Aller Heiligen!"

Antwort:
»Es geschehe, es geschehe. Amen, Amen!«

Der Kardinal:
»Ausschließung Anathema aller Irrlehren!«

Antwort:
»Anathema!"
Nach diesem wurde von den Legaten des heiligen Stuhles

und Vorständen des Conciliums allen Vätern unter der Strafe
des Kirchenbannes geboten, die Beschlüsse des Conciliums, ehe
sie aus der Stadt Trient verreisten, eigenhändig zu unterschrei¬
ben, oder durch eine öffentliche Akte zu bekräftigen; und Alle
unterschrieben hierauf, an der Zahl zweihundert fünf und fünfzig,
nämlich: 4 Legaten des heiligen Stuhles, 2 Kardinäle, Z Patriar¬
chen, 25 Erzbischöfe, 163 Bischöfe, 7 Aebte, 39 Stellvertreter
von Abwesenden mit gesetzmäßiger Bevollmächtigung, 7 Ordens-
Generale.

Gott sey Preis und Dank!
Zur Beglaubigung dessen, daß dieß mit dem Originale über¬

einstimme, haben Wir Uns unterschrieben:
Angelus Massarellus, Bischof von Thelese,

Sekretarius des heil. Conciliums von Trient.
Markus Antonius, Peregrinus von Como,

ebendesselben Conciliums Notarius.
Cynthius Pamphilius, Geistlicher aus der

Diöcese von Camerino, ebendesselben Con¬
ciliums Notarius.

Was nun aber die Publikation der dogmatischen und Dis-
ciplinar-Bestimmungendes allgemeinen Kirchen-Conciliumsvon
Trient betrifft, so hat über Beide eine verschiedenartige Bekannt¬
machung Statt gefunden. Dieses ergibt sich aus den darüber
erschienenen, sehr denkwürdigen,päpstlichen Bullen.



Urkundliche Bestätigung

des allgemeinen zu Trient gehaltenen Kirchen-Conciliums

der Christenheil.

Wir Alexander von Farnese, Diakon Kardinal zu St. Lau¬

rentius in Damasus, der heiligen Römischen Kirche Vizekanzler,

beglaubigen und bezeugen hiemit, daß heute den 26. Tag Januar

1564, im sünsten Jahre der päpstlichen Regierung Sr. Heilig¬

keit Unseres Herrn Herrn, Pius durch Gottes Vorsehung Papst

des IV, in dem geheimen Konsistorium bei St. Peter, meine

ehrwürdigsten Herrn Herrn, die Kardinäle Moronus und Simo¬

neta, welche jüngsthin von dem heiligen Concilium von Trient,

dem sie als Gesandte des apostolischen Stuhles vorgestanden,

zurückgekehrt sind, von ebendemselben Sr. Heiligkeit Unserem

Herrn gebeten haben, wie folgt:

»Heiligster Vater! indem über die Beendigung des allge¬

meinen Kirchen-Conciliums von Trient, am Tage vor den Nonen

(am 4. Tag) des verflossenen Dezembers, bekannt gemachten

Beschlüsse wurde verordnet, daß durch die Gesandten und Vor¬

stände Eurer Heiligkeit, des heiligen apostolischen Stuhles im

Namen des besagten Conciliums Eure Heiligkeit um die Bestä¬

tigung alles und jeglichen Dessen gebeten werden soll, was so¬

wohl unter Paulus III und Julius III seligen Andenkens,

als unter Eurer Heiligkeit in demselben beschlossen und bestimmt

worden ist. Indem daher Wir Johannes Moronus Kardinal,

und Ludovikus Simoneta Kardinal, die Wir damals die Gesandten

und Vorstände waren, das, was in dem genannten Beschlüsse

festgesetzt ist, vollziehen möchten; bitten Wir demüthig im Namen

des besagten allgemeinen Kirchen-Conciliums von Trient, daß

Eure Heiligkeit würdigen wolle, Alles und Jegliches, was sowohl

unter Paulus III und Julius III seligen Andenkens, als unter

Eurer Heiligkeit in demselben beschlossen und bestimmt worden

ist, zu bestätigen.«

Nach Anhörung dessen, nach Einsicht und Lesung des In¬

halts genannten Beschlusses und nach den vernommenen Stim¬

men meiner ehrwürdigsten Herren Herren Kardinäle, antwortete

Seine Heiligkeit also:

»Der im Namen des allgemeinen Kirchen-Conciliums von

Trient über dessen Bestätigung durch die genannten Gesandten
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an Uns gestellten Bitte willfahrend, bestätigen Wir, auch mit
dem Rathe und der Zustimmung Unserer ehrwürdigen Brüder
der Kardinale, nach vorher gehaltener, reiflicher Berathung mit
ihnen, aus apostolischer Macht Alles und Jegliches, was in dem
besagten Concilium, sowohl unter Paulus dem III und Julius
dem III, Unfern Borfahren, seligen Andenkens,als zur Zeit Un¬
seres Pontisikats beschlossen und bestimmt worden ist, und ge-
bieten, daß es von allen Christgläubigen angenom¬
men und unverletzlich gehalten werde, im Namen
des Baters und des Sohnes und des heiligen
Geistes.« Amen. Also geschehen

A. yon Farnese, Kardinal, Vizekanzler.
Hierauf folgt die Bulle Sr. Heiligkeit Pius, durch Gottes

Vorsehung Papst des IV, über die Bestätigung des allgemeinen
Kirchen-Conciliumsvon Trient.

Pins Bischof,
Diener der Diener Gottes, zu der Sache ewigem

Gedächtnisse.
Gebenedeit sey Gott, der Bater unsers Herrn Jesus Chri¬

stus, der Bater der Barmherzigkeit, und der Gott alles Trostes,
der Sich gewürdiget hat, herabzuschauen auf Seine, von so vielen
Stürmen und Ungewittern heimgesuchte und verfolgte, und täg¬
lich schwerer leidende heilige Kirche, und ihr endlich mit einem
angemessenen und erwünschten Heilmittel zu Hülfe gekommen
ist. Zur Vernichtung so vieler und so verderblicher Irrlehren,
zur Verbesserung der Sitten, und zur Herstellung der Kirchen¬
zucht und zur Erziclung des Friedens und der Eintracht für das
christliche Bolk ward schon früher von Paulus dem III, Unserem
Borfahrer heiligen Andenkens, ein allgemeines Kirchen-Concilium
in der Stadt Trient angesagt, und durch einige Sitzungen be¬
gonnen. Bon seinem Nachfolger Julius aber wieder in dieselbe
Stadt zurückgerufen, erfuhr dasselbe, nach der Abhaltung einiger
ferneren Sitzungen, verschiedene Hindernisse und Schwierigkeiten,
so daß es auch damals nicht vollendet werden konnte, und daher
wieder längere Zeit unterbrochen wurde, zur größten Betrübniß
aller Frommen; zumal die Kirche täglich mehr um ein solches
Heilmittel flehete. Nachdem Wir aber die Regierung des apo-



stolischen Stuhles über Uns genommen hatten, unternahmen Wir

es, ein so nothwcndigcs und heilsames Werk, wozu die ober-

hirtliche Sorgfalt Uns anmahnte, im Vertrauen auf die göttliche

Barmherzigkeit zu vollenden, und unterstützt durch den

frommen Eifer Unseres in Christo geliebtesten

Sohnes Ferdinands, erwählten Römischen Kaisers,

und anderer christlicher Könige, Staaten und Für¬

sten, erlangten Wir endlich, was Wir zu bewirken weder

durch tägliche noch nächtliche Sorgen unterlassen, und um was

Wir ohne Unterlaß den Bater des Lichtes gebeten haben. Denn

da durch Unsere Schreiben zusammenberufen, und auch durch ihre

eigene Frömmigkeit dazu aufgemuntert, überall her aus den Na¬

tionen des christlichen Namens eine sehr große und eines allge¬

meinen Kirchen-Conciliums würdige Anzahl Bischöfe und anderer

ausgezeichneter Prälaten, nebst sehr vielen andern frommen, und

durch die Kunde der heiligen Schriften und Kenntniß des gött¬

lichen und menschlichen Rechtes vorzüglicher Männer in diese

Stadt zusammen gekommen waren, dem Kirchenrathe selbst aber

die Gesandten des apostolischen Stuhles vorstanden, und Wir die

Freiheit des Conciliums so sehr begünstigten, daß Wir von freien

Stücken durch die an Unsere Gesandte abgefertigten Schreiben

dem Concilium selbst auch über Dinge, die dem apostolischen

Stuhle eigens vorbehalten sind, freie Entscheidung überließen;

so ist dasjenige, was von den Sakramenten und andern Gegen¬

ständen, von denen es nothwendig schien, noch zu verhandeln,

zu bestimmen und zu verordnen, übrig war, um die Irrlehren

zu widerlegen, die Mißbräuche abzustellen, und die Sitten zu

verbessern, von dem heiligen Kirchenrathe mit der vollkommensten

Freiheit und Sorgfalt verhandelt, und sehr genau und reiflich

bestimmt, erklärt und verordnet worden. Nach Vollendung dieser

Gegenstände wurde es selbst dann mit einer solchen Eintracht

Aller derer, welche ihm beiwohnten, beendigt, daß es sich offen¬

bar zeigte, der Herr habe allerdings diese Uebereinstimmung be¬

wirket, und daß es Unfern und der Augen Aller als sehr wun¬

derbar erschien. Für dieses so ausgezeichnete Gnadengeschenk

Gottes haben Wir dann sogleich in dieser erhabenen Stadt öffent¬

liche Gebete, die mit einem großen und frommen Eifer der Geist¬

lichkeit und des Volkes gehalten wurden, angesagt, und dafür

gesorgt, daß der göttlichen Majestät billig Preis und Dank dar-
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gebracht werde; zumal ein solcher Ausgang des Kirchen-Con-

ciliums große und fast gewisse Hoffnung gewährte, daß aus seinen

Beschlüssen und Verordnungen von Tag zu Tag der Kirche

größere Früchte erwachsen würden. Da aber der heilige Kirchcn-

rath selbst nach seiner Ehrfurcht für den apostolischen Stuhl, und

auch in Anhänglichkeit an die Fußstapfen der ältern Kirchen-

Concilien Uns um die Bestätigung aller seiner Beschlüsse, welche

zu Unserer und zur Zeit Unserer Vorfahrer abgefaßt wurden,

gebeten, und in öffentlicher Sitzung einen Beschluß hierüber ge¬

faßt hat: so haben Wir, nachdem Wir zuerst aus dem Schreiben

der Gesandten, und nach derer Zurückkunft, aus dem, was sie

im Namen des Kirchenrathes sorgfältig berichteten, die Bitte eben¬

desselben Kirchenrathes vernommen, auch mit unfern ehrwürdigen

Brüdern, den Kardinälen der heiligen Römischen Kirche, über

diese Sache reifliche Berathung gehalten, und vorzüglich den Bei¬

stand des heiligen Geistes angerufen, weil Wir alle jene Beschlüsse

als katholisch und dem christlichen Volke nützlich und heilsam

erkannten, zur Ehre GotteS des Allmächtigen, mit dem Rathe

und der Zustimmung der nämlichen Unserer Brüder, in unserm

geheimen Konsistorium heute sie Alle und jede aus apo¬

stolischer Macht bestätiget und beschlossen, daß sie

von allen Gläubigen Christi angenommen und beob¬

achtet werden sollen; sowie Wir dieselben auch, laut gegen¬

wärtigen Anschreibens, zur deutlichen Kenntniß Aller,

bestätigen und beschließen, daß sie angenommen und

beobachtet werden sollen. Wir gebieten aber in Kraft des

heiligen Gehorsams und unter den, von den heiligen Kanones

verordneten und andern schwerern, nach Unserm Gutachten zu

verhängenden Strafen, auch der Amtsberaubung, allen und jeden

Unfern ehrwürdigen Brüdern, den Patriarchen, Erzbischösen, Bi¬

schöfen und durchaus allen Kirchenprälatcn, wessen Standes,

Grades, Ordens und Würde sie sepen, auch wenn sie mit der

hohen Kardinalswürde geschmückt sind, daß sie ebendieselben

Beschlüsse und Satzungen in ihren Kirchen, Städten und Diä¬

resen, bei Gericht und außer dem Gerichte, sorgfältig beobachten

und bewirken sollen, daß sie von ihren Untergebenen, auf weiche

sie sich wie immer beziehen, unverletzt beobachtet werden, und

zwar dadurch, daß sie die Widersprechenden und Widersetzlichen,

wer sie immer sepen, durch Verurtheilungen, durch die kirchlichen
5"
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Censurcn und Strafen, auch durch die in den Beschlüssen selbst
enthaltenen, mit Ausschließung aller Appellation, zur Unterwer¬
fung bewegen, und wo es nöthig ist, selbst den weltlichen Arm
zu Hülfe rufen. Allein unfern geliebtesten Sohn, den erwählten
Kaiser, und die übrigen christlichen Könige, Staaten und Fürsten
ermahnen und beschwören Wir bei der innigen Barmherzigkeit
Unsers Herrn Jesus Christus, daß sie mit dem frommen Sinne,
mit welchem sie durch ihre Gesandten dem Kirchen-Concilium bei¬
wohnten, und mit gleichem Eifer, wegen Gottes Ehre und dem
Heile ihrer Völker, auch gemäß der Ehrfurcht für den apostolischen
Stuhl und den heiligen Kirchenrath, den Prälaten zur Bollziehung
und Beobachtung der Beschlüsse desselben Kirchen - Conciliums,
wenn es nöthig ist, mit ihrem Beistande und ihrer Begünstigung
zur Seite seyn, und keine der gesunden und heilsamen Lehre des
Conciliums widerstrebende Meinungenvon den Völkern ihres
Gebietes annehmen lassen, sondern Solche durchaus verbieten
wollen. Wenn Jemanden in denselben Beschlüssen des Kirchen-
Conciliums Etwas zu dunkel gesagt und verordnet zu seyn und
deswegen eine Erklärung oder Entscheidung zu bedürfen schiene,
so steige er zu dem Orte empor, den der Herr auserwählt hat,
nämlich zum apostolischen Stuhle, dem Lehrer aller Gläubigen,
dessen Ansehen auch der heilige Kirchenrath selbst so ehrfurchts¬
voll anerkannte. Denn die Schwierigkeiten und Streitpunkte,
die etwa aus jenen Beschlüssen entspringen mögen, behalten Wir
Uns, wie es auch der heilige Kirchenrath selbst beschlossen hat,
zu erklären und zu entscheiden vor und sind bereit, wie Er zu
Uns billig das Zutrauen hegte, für die Bedürfnisse aller Provinzen
auf diejenige Weise fürzusorgen, welche uns die dienlichere scheinen
wird. Damit aber dies zur Kenntniß Aller kommen und sich
Niemand mit der Unwissenheitentschuldigen könne, so wollen
und gebieten Wir, daß dieses Schreiben durch einige Läufer
Unserer Kurie in der Vatikanischen Hauptkirche des Apostelfür¬
sten und in der Laterankirche dann, wann das Volk, um der
Feier der Messe beizuwohnen, sich in diesen Kirchen zu versam¬
meln pflegt, öffentlich und laut verlesen werde und nachdem es
verlesen ist, an die Pforten derselben Kirchen und ebenso der
apostolischen Kanzlei und an dem gewohnten Orte des Flora-
seldes angeheftet werden und daselbst, damit es gelesen und Allen
bekannt werden könne, einige Zeit verbleiben soll. Wann es
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aber wieder, mit Zurücklassung einiger Abschriften, wie üblich,
dort weggenommen wird, so soll es in der obern Stadt dem
Drucke übergeben werden, damit es desto bequemer durch die
Provinzen und Reiche der Christenheit ausgebreitet werden könne.
Auch gebieten und beschließen Wir, daß denjenigen Abschriften
desselben, welche von der Hand eines öffentlichen Notars geschrie¬
ben oder unterschrieben und mit dem Sigill und der Unter¬
schrift einer in kirchlicher Würde stehenden Person versehen sind,
ohne allen Zweifel Glauben beigemessen werde. Es sey daher
durchaus keinem Menschen erlaubt, diese Schrift Unserer Bestä¬
tigung, Ermahnung, Verbietung, Vorbehaltung, Willens, Gebote
und Beschlüsse zu brechen, oder ihr mit vermessenem Erkühnen
entgegen zu handeln. Wenn aber Jemand sich vermessen sollte,
dies zu versuchen, der wisse, daß er dadurch den Unwillen des
allmächtigen Gottes und das Mißfallen seiner Apostel, des heil.
Petrus und Paulus, auf sich ziehe. Gegeben zu Rom bei St.
Peter im Jahre der Menschwerdung des Herrn Eintausend
fünfhundert und vier und scchszig an den siebenten Kalcndendcs
Februars (den 26. Januar), im fünften Jahre Unserer päpstlichen
Regierung.

In Ansehung der Bekanntmachung der Disciplinar-Vor¬
schriften (clo i-okorm-ulone) des allgemeinen Kirchen-Conciliums
von Trient sind besondere Vorschriften gegeben in der Bulle
Sr. Heiligkeit Pius, durch Gottes Vorsehung Papst des IV,
über die Bestimmung der Zeit und Beobachtung der Beschlüsse
des heiligen, allgemeinen Kirchen-Conciliums von Trient.

Pius Bischof,
Diener der Diener Gottes, zu der Sache ewigem

Gedächtnisse.
Wie zu den Beschlüssen und Kanones der heiligen Concilicn

das Ansehen und die Bestätigung des apostolischen Stuhles hin¬
zutreten muß und hinzuzukommen pflegt, so soll, wenn irgend
über dieselben ein Zweifel entsteht, dieser durch das Urtheil und
die Erkläruug des nämlichen Stuhles gehoben werden. Wir
haben gehört, daß es Viele gibt, welche zweifeln, von welcher
Zeit an die Beschlüsse des heiligen, allgemeinen Conciliums
von Trient, insoweit sie nur die Verbesserung
und das positive Recht betreffen, Diejenigen, auf die
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sich beziehen, zu verpflichten beginnen, besonders jene Beschlüsse, wel¬

che bestimmte Zeiten festsetzen zur Haltung der Provinziell-und Diö-

zesan-Synoden, zur Empfangung der heiligen Weihen, zurAble-

gung der Ordensgelübde, zur Verzichtleistung auf die Pfarrkirchen

und andere kirchliche Benesizien, die zu behalten durch die

Beschlüsse desselben Kirchen-Conciliums verboten ist und zur Voll¬

ziehung sehr vieler dergleichen Gegenstände und zu allen andern

nur die besagte Verbesserung und das positive Recht betreffenden,

die beobachtet oder gemieden werden sollen. Um daher allen

Streit und Zweifel zu heben, haben Wir geglaubt, diese Sache

aus eigener Entschließung, so wie Wir sie der Vernunft, dem

Rechte und der Billigkeit für angemessen hielten, erklären zu

müssen. Denn obschon die Beschlüsse dieses Kirchen-Conciliums

am Ende des Monats Iäner von Uns, auch mit dem Rath?

und der Zustimmung Unserer ehrwürdigen Brüder, der Kardi¬

näle der heiligen Römischen Kirche, in Unserm geheimen Konsi¬

storium bestätigt worden sind, und auch von jener Zeit bei diesem

heiligen Stuhle beobachtet zu werden angefangen haben, so hat

es Uns, weil es nicht wenig Zeit bedurfte, um sie in Rom sorg¬

fältig und fehlerfrei drucken zu lassen, und weil es auch durch

das gemeine Recht verfügt ist, daß neue Verord¬

nungen ihre Kraft erst nach bestimmter Zeit erhal¬

ten, billig und gerecht geschienen, daß alle die vorgenann¬

ten Beschlüsse, welche nur die besagte Verbesse¬

rung und das positive Recht betreffen, von den

Kalenden (dem 1. Tag) des letztverflossenen May's

an, Alle zu verpflichten ansangen, und daß nach diesem

Tage für Niemanden mehr irgend eine Entschuldigung, als habe

er dieselben nicht gekannt, zulässig scyn dürfe; und so erklären

und bestimmen Wir es aus apostolischer Macht und gebieten und

verordnen, daß es von Allen also beurtheilt werden müsse; und

beschließen zugleich für nichtig und eitel, was irgend von Jeman¬

den mit was immer für Würde, Ansehen und Gewalt er begabt

sey, darüber anders geurtheilt werden mag; ohne daß apostolische,

oder was immer für ander? Verordnungen und Verfügungen,

welche für das Gegentheil sprechen, dagegen seyn können. Es

sey also durchaus keinem Menschen erlaubt, diese Schrift Unserer

Erklärung, Bestimmung, Gebietung, Verordnung und Beschie¬

ßung zu brechen oder ihr mit vermessenem Erkühnen entgegen zu
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handeln. Wenn aber Jemand sich vermessen sollte, dies zu ver¬
suchen, der wisse, daß er dadurch den Unwillen Gottes, des All¬
mächtigen, und das Mißfallen des heiligen Petrus und Paulus,
seiner Apostel, auf sich ziehen würde. Gegeben zu Rom, bei
St. Petrus, im Jahre der Menschwerdung des Herrn Eintausend
fünfhundert vier und sechszig, am fünfzehnten den Kalenden
des Augusts (den ig. Julius) im fünften Jahre Unserer papst¬
lichen Regierung.

Hiermit ist kirchenrechtlich zu verbinden die papstliche Ver¬
ordnung sul> I'ttulo: Alolus pi'vpoius Sr. Heiligkeit Pius,
durch Gottes Vorsehung Papst des IV, wodurch acht Kardinäle
bestellt werden, welche die Beobachtung der Beschlüsse des allge¬
meinen Kirchen-Conciliumsvon Trient bewirken sollen.

Pius P a p st IV.
Aus eigener Entschließungw. Wir haben anderswo einige

Verordnungen und Verfügungen, welche die Verbesserung des
Groß-Pönitentiarius, Unseres Pönitentiarius und Unseres Vikars
und seines Amtes, so wie des Kammerers und der apostolischen
Kammer und des Auditors ihrer Gegenstände und auch der Au¬
ditoren der Gegenständedes apostolischen Palastes und des Gou¬
verneurs uud der Kurien des Kapitels und der Kontradiktorien
und anderer Gerichtshöfe und Aemter Unserer erhabenen Stadt
und der Römischen Kurie betreffen, herausgegeben, welche aber
dennoch — wie Wir vernommen haben — von den Vorgesetzten
und Beamten eben derselben Gerichtshöfeund Aemter nicht sorg¬
fältig beobachtet werden. Allein es ist Unser ausdrücklicher Wille,
daß von ihnen jene, so wie auf gleiche Weise auch die Be¬
schlüsse des beil. Conciliums von Trient, in Bezug
auf das, was ihre Aemter betrifft, durchaus beobachtet werden.
Indem Wir daher, betrachtend, daß es wenig heiße, Gesetze fest¬
zusetzen, wenn Niemand da ist, der sie zur Vollziehung bringet,
für das Vorgemeldete auf heilsame und nützliche Weise, so wie
Wir vermöge der Verbindlichkeit des Uns — obwohl bei unglei¬
chen Verdiensten — aufgelegten oberhirtlichen Amtes verpflichtet
sind, Vorsorgen möchten, damit die obengenannten Verord¬
nungen und Verfügungen und Beschlüsse des Con¬
ciliums, die und welche Wir hier für ausdrücklich angegeben ge¬
halten wissen wollen, unverletzlich beobachtet werden, so übertragen
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und gebieten Wir Unseren ehrwürdigen Brüdern, Kardinalen, dem
Johannes Moronus, Bischof von Tuskulum; dem Johann Mi¬
chael Sarazenus zur heil. Anastasia, dem Johann Baptist Ci-
cada, zu St. Clemens, auch dem Michael Alexandriners zur
heil. Sabina, dem Clemens zu St. Maria auf dem Himmclsal-
tar, dem Ludovicus Simoneta zu St. Syriacus in den Thermen,
und dem Karl Borromäus, zu St. Martin auf den Bergen, Tit.
Priestern, so wie dem Witellotius Vitellius, zu St. Maria in der
sogenannten Halle Diakon , daß sie selbst oder der größere Theil
von ihnen vereint oder einzeln nach ihrem Gutachten, auch als
Vollzieher der vorgenannten Schreiben, Verordnungen und Be¬
schlüsse bewirken sollen, daß die besagten Verordnungen, Verfü¬
gungen und Beschlüsse, nach deren und dem Inhalte der darüber .
ausgefertigtenSchreiben von allen und jeglichen Richtern und Be¬
amten des Pönitantiariats, des Vikariats und der Kammer
und der Kurien des Nota und der vorgemcldeten Gerichtshöfe un¬
ter der Strafe der Exkommunikation gefällter Sentenz und der
Amtsberaubungund auch wie es denselben Kardinälen gut dünkt,
unter andern auch Geldstrafen, in die sie dadurch selbst verfallen, fest
und mit Erfolg beobachtet werden; wofern nicht etwa in der Voll¬
ziehung der genannten Beschlüsse des Conciliums, oder Unserer
besagten Schreiben irgend ein Zweifel oder eine Schwierigkeit ent¬
steht. In diesem Falle sollen sie dieselben vor Uns bringen, auch
unter Anrufung des weltlichen Armes dazu, wenn es nöthig ist,
und mit Unserem Ansehen dafür sorgen, verkündigen, beschließen
und erklären, so wie Wir es vermöge gegenwärtiger Schrift ver¬
kündigen, beschließen und erklären, daß diejenigen, welche den
vorgenannten Schreiben und Beschlüssen und den Geboten der
nämlichen Kardinäle nicht gehorchen, von da, wie vom gleichen
Tage an, und umgekehrt, ihrer Acmter beraubt, und künftig zur
Erlangung derselben, so wie anderer Aemter der Rom. Kurie un¬
fähig seyn sollen. —

Also gefällt es uns aus eigener EntschließungI.
Gegeben in Rom bei St. Markus, an den vierten Ronen

(2 Tag) des Augusts, im fünften Jahre ?c.
Es läßt sich gründlich gesetzlich nicht nachweisen, daß durch

Uebereinkunft mit der in der Kirche bestehenden gesetzgebenden
Gewalt das UlaLewm Uogium bei dogmatischen Verordnungen
Statt finde. Man beruft sich hierbei auf das Verfahren des
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Kaisers Theodosius im Jahre Zga. Um nämlich die ihm unter¬

gebenen Völker gegen die Irrlehre des Arius zu schützen und in

dem katholischen Glauben zu befestigen, erließ er ein Edikt, welches

im Loäex läk. I äs Viäs dsillolisÄ enthalten ist, worin er

erklärte, was er selbst von dem Geheimniß der allerheiligsten

Dreieinigkeit halte und was Alle davon zu halten hätten, ohne

Beifügung einer Strasbestimmung. Zozomenus erzählt dieses in

dem siebenten Buche, vierten Kapitel der Kirchen-Geschichte und

bemerkt dabei, daß der Kaiser Theodosius zu diesem Gesetze ver¬

anlaßt sey, indem er bei sich erwog, es sey hinreichend, seinen

Glauben von der Gottheit vor seinen Unterthanen selbst offen aus¬

zusprechen, damit es nicht schiene, als wollte er plötzlich ihnen

Gewalt anthun, und sie durch Befehl zwingen, wie sie Gott

verehren sollten. Allein dieses Verfahren des Kaisers ist nicht so¬

wohl ein lUseewm, oder kaiserliche Genehmigung dogmatischer

Kirchen-Verordnung, als vielmehr ein feierliches Glaubensbekennt-

niß (Ut-oktZLsio liäei), welches die weltliche Obrigkeit im All¬

gemeinen in christlichen Staaten ihren Unterthanen schuldig ist.

Ferner bezieht man sich auf die Publikations-Geschichte der Iwlla

in Lininemi (IIiPgni l?. VIII) äs pnbl. Hainas 19- ännii

1643 gegen den Jansenismus. Diese wurde durch den Bi¬

schof von Namur am 21. April 1646 mit dem Bemerken publicirt:

daß er sie bekannt mache, nach empfangenen Schreiben Sr.

königlichen Majestät (rsssptis Utteris Hsgias Majsslaüs)

vom 26. März 1646, wodurch der König bezeuget, er wolle

nicht, daß der Publikation besagter Bulle ein Hinderniß

entgegengestellt würde ssenoUsimjzeäimsnwiil akkeri'i ^ubli-.

sstioni äisws Lullas).

Aber dieser, so wie die übrigen Umstände, welche in der Geschichte

des Jasenismus vorkommen, beweisen nicht sowohl, daß der

Gegenstand entschieden, als daß er streitig gewesen sey.

Vgl. van Espen am angeführten Orte.

Der erleuchtete Suarez bemerkt hierüber als Beweis-Grund

der Uebereinstinnnung (i-mio sonAruenUae), daß der Papst als

oberster Bischof der ganzen Kirche nicht pflege durch die Provinzen

zu ziehen wie die Könige und Kaiser, sondern zu Rom den festen

Sitz habe, und daß deßwegen die römische Kurie als angemessener

und zureichender Ort erscheine, um Gesetze für die allgemeine

Kirche bekannt zu machen (promvägars), sowohl wegen der Ein-



— 74 —

heit der Kirche, welche dadurch mehr befördert wird, und zur

Befestigung des dem Statthalter Christi schuldigen Gehorsams,

als auch damit die Verordnungen des Oberhauptes der Kirche

nicht von den Bischöfen abzuhängen scheinen.
UaUo (üongruemiao esr, gllla Lummus ?<mntöX nou

soler VSASIÜ zmu Urovinoiss, slouü Iteges er Impeusroies,
secl Itomue lixom Leclem llsbet, et icleo Itomsim Luria osl.
o^tus et subliolens loous all ^»lomulAanllas I.LALS g>i'0 I^ni-
veisa lLeclesia, tum z?uopreu majorem Leelesise Dnionem,
majoremc^ue ejus olzoclienriam Vioario (llullsü llediwm,
tum clüsm ue I,eAes ?ourilieiae ab» Lssiisooglls cle^>onäere
vicleanrur.

Daß der heilige Stuhl zu Rom als gesetzgebende Gewalt in

der Kirche bestehe, ist nicht allein durch die possitiven Bestimmungen

des gemeinen Rechtes (Iustinianäischen, Kanonischen und der

deutschen Reichs-Gesetze), sondern auch durch die Konkordate der

seit Störung der deutschen Reichsverhaltnisse eingetretenen unum¬

schränkten Landesherrlichen Regierungen mit dem päpstlichen

Stuhle deutlich verfassungsmäßig anerkannt. Der rccipirte Aus¬

druck Konkordat (Vereinigung, Uebereinkunft, Vertrag, in Ein¬

tracht vollzogener Beschluß) bezeichnet dieses schon vollständig,

indem zu einem Konkordat zwei mit einander sich vertragende

Theile (Interessen, Mächte, rechtmäßige befugte Gewalten) ge¬

hören. — Es leuchtet hieraus von selbst ein, daß dieser Gegen¬

stand nirgends besser und vollständiger als auf einem allgemeinen

Concilium zu erledigen ist, indem er alle christlichen Staaten auf

ganz gleichartige Weise betrifft. Und indem hieraus ein nicht

geringer Hülfsgrund gezogen werden muß für die so wünschcns-

werthe Vereinigung aller christlichen Religions - Verwandten, er¬

scheint es denkbar, daß ein allgemeines Concilium, zur Erleich¬

terung der Hauptsache, nämlich jenes großen Zweckes, in diesem

Nebenpunkte, ohne wesentliche Nachtheile in den kirchlichen Rechten
(salva Lullstsnüs) nachgeben könne.

Um die der Würde des Gegcvstandes eben so angemessene

als in dem Wesen der Religion tief und nothwendig begründete

Voraussetzung hierbei desto mehr festzuhalten »daß nämlich dog¬

matische Verordnungen an sich niemals von der Genehmigung

der königl. Gewalt oder weltlichen Obrigkeit ihre Gültigkeit

(valoi) erlangen können, sondern nur die Weise ihrer Bekannt-
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ferneren Untersuchung über den Anklagepunkt in der Herme-

sianischcn Sache sehr erheblich ist),« darf man nur einen der dog¬

matischen Kirchenbeschlüsse des allgemeinen Kirchenrathes von

Trient näher betrachten.

Z. B. in der dritten Sitzung, welche gehalten ist den 4.

Februar t646, den Beschluß von dem Symbolum des Glaubens.

Im Namen der heiligen und untheilbaren Dreifaltigkeit, des

Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes.

Dieser hochheilige, allgültige und allgemeine, rechtmäßig im

heiligen Geiste versammelte Kirchenrath von Trient, unter dem

Vorsitze der nämlichen drei Gesandten des apostolischen Stuhles,

betrachtend die Größe der zu verhandelnden Gegenstände, besonders

derjenigen, welche die zwei Hauptstücke betreffen, Entfernung der

Irrlehren und Verbesserung der Sitten, wegen denen er vor¬

züglich versammelt ist, und mit dem Apostel erkennend, daß er

nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen dämonische und

gegen geistige Bosheit in diesen Himmelsräumen zu kämpfen

habe, ermahnt zuvörderst mit demselben Apostel Alle und Jede,

daß sie sich befestigen im Herrn, und in Seiner Macht und Stärke,

in allem ergreifen den Schild des Glaubens, womit sie alle feu¬

rigen Pfeile des Geistes der Finsterniß zernichten können, und

aufsetzen den Helm der Hoffnung und des Heils, führend das

Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Damit also

durch Gottes Gnade diese seine fromme Sorgfalt ihren Ansang

und Fortgang haben möge, so verordnet und beschließt er vor

Allem, daß das Bekenntniß des Glaubens vorausgeschickt

werden soll, hierin den Beispielen der Väter folgend, welche, in

den größern und geheiligteren Kirchenversammlungen, diesen Schild

wider alle Irrlehren dem Anfange ihrer Verhandlungen vorzusetzen

pflegten, und wodurch sie bisweilen schon allein die Ungläubigen

zum Glauben führten, die Jrrlehrer überwältigten und die Gläu¬

bigen befestigten. Deßwegen beschließt der Kirchenrath, es müsse

das Symbolum des Glaubens, dessen sich die heilige Römische

Kirche bedient, als jenes Grundgesetz, in welchem alle, die

sich zum Glauben Christi bekennen, nothwendig übercinstimmmen,

und als die Feste und einzige Grundlage, welche die Pforten der

Hölle nie übermächtigen werden, in eben so vielen Worten, als

wie es in allen Kirchen gelesen wird, ausgesprochen werden.



Dasselbe lautet aber so: Ich glaube an Einen Gott, den Allmäch¬

tigen Vater, Schöpfer Himmels und der Erde, alles Sichtbaren

und Unsichtbaren, ynd an Einen Herrn Iesum Christum, den

eingebornen Sohn Gottes, vor aller Zeit vom Vater geboren,

Gott von Gott, Licht vom Lichte, wahrer Gott vom wahren

Gotte, erzeugt und nicht erschaffen, mit dem Vater Eines Wesens,

durch den Alles erschaffen ist; der, wegen uns Menschen, und

wegen unserm Heile, vom Himmel herab gestiegen, durch den

heiligen Geist aus Maria der Jungfrau Fleisch angenommen hat,

geboren und Mensch worden ist; auch für uns gekreuziget unter

Pontius Pilatus, gelitten hat und begraben wurde; und am

dritten Tage wieder auferstand nach der Schrift, und ausfuhr in

den Himmel; zur Rechten des Vaters sitzet, und wieder kommen

wird mit Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und die Tobten;

dessen Reiches kein Ende seyn wird. Und an den heiligen Geist,

den Herrn und Lebendigmacher, der vom Vater und Sohne aus¬

geht; der mit dem Vater und Sohne zugleich angebetet und

verherrlichet wird; der durch die Propheten geredet hat. Und Eine

heilige, allgemeine und Apostolische Kirche. Ich bekenne Eine

Taufe zur Nachlassung der Sünden; und erwarte die Auferstehung

der Tobten, und ein zukünftiges, ewiges Leben, Amen.

Wie aber der allgemeine Kirchenrath von Trient das Ver¬

haltenst der Könige, Fürsten und aller weltlichen Obrigkeiten zur

kirchlichen Gewalt und Gesetzgebung in den Schranken eines ge¬

mäßigten Placetums gehalten wissen will, wird angedeutet (ohne

daß eine vollständige Erörterung des Gegenstandes und Fest¬

stellung erschöpfender, gesetzlicher Bestimmungen damals zweck¬

mäßig gefunden ist) in der 25sten Sitzung im zwanzigsten

Kapitel von der Vebesscrung der Sitten (äo i'vkoi'm-uione).

Die kirchlichen Angelegenheiten werden den weltlichen Fürstell

zur Beobachtung und Beschützung anempfohlen. Von dem

Wunsche beseelt die kirchliche Zucht unter dem christlichen Volke

nicht nur herzustellen, sondern auch immerfort von allen Hinder¬

nissen unversehrt und beschützt zu erhalten, glaubte der heilige

Kirchenrath, nebst dem, was über die kirchlichen Personen ver¬

ordnet ist, auch die weltlichen Fürsten an ihre Pflicht er¬

mahnen zu müssen. Es wird zu ihnen das Zutrauen gehegt,

sie werden als Gläubige, die Gott zu Beschützern des heiligen

Glaubens und der Kirche verordnet hat, nicht nur erlauben,



— 77 —

daß der Kirche ihr Recht wieder hergestellt werde, sondern auch

ihre Untergebenen alle zu derjenigen Ehrfurcht, welche der Geist¬

lichkeit, den Pfarrern und hohem Kirchenständen gebührt, zurück¬

rufen, und nicht zulassen, daß ihre Beamten oder untere welt¬

liche Obrigkeiten, die durch Gottes Anordnung und die canonischen

Bestimmungen eingesetzte Freiheit, (immunUss) der Kirche und

der kirchlichen Personen aus irgend einem Eifer der Leidenschaft

oder durch irgend eine Unachtsamkeit verletzen, sondern, zugleich

mit den Fürsten selbst, den heiligen Verordnungen

der obersten Päpste und Concilien Folgsamkeit lei¬

sten. Er beschließt also und befiehlt, daß die heiligen Canoncs

und allgemeinen Concilien alle, so wie auch die klebrigen, zu

Gunsten kirchlicher Personen und kirchlicher Freiheit und gegen

ihre Verletzer herausgegebenen apostolischen Bestimmungen, welche

er durch den gegenwärtigen Beschluß auch alle erneuert, genau

von Allen beobachtet werden. Deßwegen ermahnt er den Kaiser,

die Konige, Staaten, Fürsten und Alle und Jede, von was im¬

mer für einem Stande und einer Würde sie seyen, daß sie, je

reichlicher sie mit zeitlichen Gütern und mit der Gewalt über

Andere ausgestattet sind, desto heiliger Dasjenige, was Sache

des kirchlichen Rechtes ist, als wie Gottes Befehle und unter

Seinem Schutze stehend, verehren, und von keinen Freiherren,

Hausofsicianten, Beamten oder andern weltlichen Herren und

Obrigkeiten, besonders nicht von den Ministern der Fürsten selbst

verletzen lassen, sondern diejenigen strenge züchtigen, welche deren

Freiheit, Immunität und Gerichtsbarkeit beeinträchtigen, und

daß sie denselben, selbst als Muster der Frömmigkeit, des Eifers für

die Religion und Beschützung der Kirche vorausgehen, und ihren

Vorfahren, den so guten und frommen Fürsten nachfolgen, welche

das Eigenthum der Kirche vorzüglich durch ihr Ansehen und ihre

Freigebigkeit selbst bereicherten und nicht nur gegen die Unbilden

Anderer rächend schützten. Möge also in dieser Sache Jeder

sorgsam seine Pflicht erfüllen, damit der Dienst Gottes mit

Andacht ausgeübt werde, und die Prälaten und übrigen Geist¬

lichen zum Nutzen und zur Erbauung des Volkes ruhig und ohne

Hinderungen in ihren Wohnsitzen und Amtsübungen verbleiben
können.

Nach diesen rechtlichen und und historischen Untersuchungen

über das Verhältniß der gesetzmäßigen weltlichen Obrigkeit zu den



dogmatischen Entscheidungen der Kirche ist nun die päpstliche

Entscheidung über den Hermesianismus mit aller Ehrerbietung

zu betrachten. Sie hat einen ganz dogmatischen Inhalt.

S.

Das päpstliche Breve erklärt ausdrücklich, daß die Lehre des

Hermes

j) kühn abweiche von dem königlichen Wege, welchen die

allgemeine Ueberlieferung und welchen die heiligen Väter in Er¬

klärung und im Beweise der Glaubens - Wahrheiten ein¬

geschlagen hätten (sucksctvr cketleotans);

2) daß sie sogar jenen Weg verachte und verdamme (con-
temnens et ckamnans);

2) daß sie den finstern Weg zu allerlei Jrrthümcrn ein¬

schlage, indem sie den positiven Zweifel (vadium positivem)

als Grundlage aller theologischen Forschung aufstelle, und das

Princip: die Vernunft sey die vorzüglichste Richtschnur (Worms)

und das einzige Mittel (onioum meckium), wodurch der Mensch

zur Erkenntniß der übernatürlichen Wahrheiten gelangen könne;

4) daß sie zum Scepticismus und Jndifferentismus führe,

5) daß sie den göttlichen Glauben untergrabe (ticket ckivi-
nao ovorsivs);

g) daß sie Vieles behaupte, was geradezu schlecht sey (per-
pernm ckispotsts), vieles Zweideutige (ex smüiAno ckicln), vieles

Schwankende (tlexilvgus), vieles Verfängliche (ckoctri»ss et
propositiones osptiosss);

?) daß sie zum Theil schon anderweit von der Kirche ver¬

wo rfene Gegenstände enthalte (süss sl, lieelesia ckamnsts), zum

Theil nach Häresie schmecke (llseresin sspiens), und beleidigend

austrete gegen die Schulen der katholischen Wahrheit (i» cstllo-
licss seüokss injurioss).

Zx.

Die hermcsianischen Irrthümer beziehen sich nach dem päpst¬

lichen Breve insbesondere auf folgende Lehren:

1) von der Beschaffenheit des Glaubens (eirea «stursm
ticket),

2) von dem Wesen (llissenria) und der Heiligkeit (Sanc-

titas) Gottes,
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z) von der Gerechtigkeit(äusüus) Gottes in Austheilung
der Belohnungen (reiiidmionem ^rseinioi'um) und Werhän-
gung der Strafen (yoensrum intliclionem),

4) von der Freiheit (lillei'tss) Gottes in Wertheilung der
Güter fclonoi'um cÜ8lrilzution«zm),

s) von dem Zwecke (llnem) Gottes in den Werken scl
oxll'g,

6) von den Beweisen sargumeiUs) des Daseyns: oxisten-
>ise) Gottes,

7) von der Offenbarung (revelmio),
8) über die rnotiva oiellilzilltsüs,
s) von der heiligen Schrift, der Ucberlieferung und dem

Lchramte smsgisieiiuin) der Kirche,
10) Von der crollencloium regula,
11) von dem Stande der ersten Aeltern (status proloya-

lenrum),
12) von der Erbsünde (xecostum oi'iginsle),
tz) von den Kräften des gefallenen Menschen (hominis

Ispsi vinos),
1^) von der Nothwendigkeit der Gnade (nocossisws gia-

riao) und deren Austheilung (üistiibmüo).
Als leitende Grundsätze in dieser Irrlehre stellen sich hier¬

von besonders heraus:

Hermesianische Irr - Lehr - Sätze.
1) Die Behauptung,welche die Ehre Gottes als den letz--

ten Endzweck bei der Erschaffung aufstelle, sey im geraden
Widerspruche mit der Forderung der Vernunft (Dogm. Th. II.
S. ioi). Wer Ehre suche, sey ehrsüchtig (Th. II. S. 103). Die
Glückseligkeit der glückseligkeitssähigenGeschöpfe, und in Ansehung
des Menschen insbesondere nicht nur eine zeitliche, sondern auch
eine ewige und zwar aus dem Bewußtseyn frei errungener Sitt¬
lichkeit entsprungene Glückseligkeit derselben sey der letzte End¬
zweck Gottes bei Erschaffung und Erhaltung dieser Welt (S. 107).

2) In eine ?miüo ?i'inoixii verfallen diejenigen katholi¬
schen Theologen, welche die göttliche Eingebung der Bücher des
neuen Testamentes daraus zu beweisen suchen, daß die unfehl¬
bare Kirche zufolge jener bekannten Stellen im Evangelium sie
lehre. Denn man muß erst erkannt haben, daß die Apostel,
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und also ihre Schriften, inspirirt waren, che man die Unfehlbar¬
keit ihrer Nachfolger im Lehramte annehmen kann (Positive
Einleitung tz. 5. S. 17).

3) Durch vieljähriges Forschen in der Theologie stand bei
mir die doppelte Ueberzeugung fest, daß t) das sogenannte Lernen
in der Theologie zweckwidrig sey, und 2) die bekanntesten Lehren
der Theologie verschleiert und ihr wahrer Sinn in Dunkel ge¬
hüllet und der Deutelei unterworfen bleibe, wenn nicht eine
jede derselben als ergänzender Theil eines vollendeten Systems
gesehen, und wenn dieses System nicht im Wege der Untersuchung
aufgebauet und durch alle Jrrgänge des Zweifels hindurch ge¬
führt worden.

4) Es srägt sich, ob nicht auch die Vernunft ein Erkenntniß-
Princip der christlichen Theologie sey. Als erkennendes Princip
steht sie oben an und ist im Grunde das einzige. Als solches
schöpft sie nicht nur aus der Erkenntniß Principien der Lehre
Jesu, sondern sie erkennt und prüft auch die Erkenntniß - Prin¬
cipien selbst; kurz sie führt das ganze Geschäft, wie sich überall
zeigen wird.

5) Es ist nicht zu läugnen, daß die Religion, wenn sie
wahr und nicht den Menschen entehrende Schwärmerei scyn
sollte, zuerst als eine ihrem Gegenstände in Wahrheit entspre¬
chende und darum von der Vernunft geforderte und gerade in
dieser Weise geforderte Stimmung des Gemüths im Bewußseyn
hervortreten müsse, oder daß sie doch einmal als Pflichterfüllung
gegen Gott, oder wenn man lieber will, als Pflichterfüllungdes
Menschen gegen sich selbst, in Beziehung auf Gott deutlich er¬
kannt werden müsse; daß sie davon ihre ganze Würde und ihren
ganzen Adel nehme.

6) Wir müssen nichts als Wahrheit wollen, d. i. ganz par¬
teilos seyn. Wir müssen uns nämlich während der Untersuchung
von allen Theologie- und Religionssystcmen,in sofern wir die¬
selben noch nicht als gewiß wahr erkannt haben (theoretisch),
lossagen: sie alle müssen uns gleich wichtig und gleich unwichtig
seyn. Wir können dieses zu Stande bringen durch die lebendige
Ueberzeugung: daß keines z. B. der Katholizismus nicht oder
das Christenthum überhaupt nicht, darum wahr sey, weil wir in
demselben geboren wurden; und daß wir vor unserm Gewissen
gerecht und heilig handeln, wenn wir uns demjenigen zuwenden,
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wohin unsere Vernunft uns leitet, weil sie die einzige Führerin

ist, welche der Urheber unscrs Daseyns uns von Geburt aus auf

diese Lebensbahn mitgab mit der laut gebietenden Stimme in

unserm Innern, ihr zu folgen, wohin sie auch führen möge.

7) Wir müssen bereitwillig seyn, den Ausspruch der Ver¬

nunft anzunehmen, ohne alle Rücksicht darauf, wie er sich zu

unfern bisherigen theologischen und religiösen Meinungen verhalte.

g) So bald ?c. so offenbart sich, daß der hier gefragte Gott

höchstens als ein Grund der zuvor als wirklich zugelassenen Welt

für die Vernunft Bedürfniß scye und folglich auch nur als sol¬

cher von ihr gefunden werden könne, wenn er anders überhaupt

gefunden werden kann; daß wir also zuvor die Wirklichkeit der

Innen- und Außenwelt aus etwas in uns Gegebenem im Wege

der nothwendigen Begründung desselben herleiten müssen.

9) Wir haben einen Begriff von der menschlichen Wollens-

freiheit und müssen, wenn die Offenbarung auch Wollensfreiheit

von Gott behauptet, uns diese durch jene verständigen. Dieses

ist die Klippe, woran die Lehrer der Theologen über Gottes

Freiheit von jeher scheiterten. Wenn die heilige Schrift Gott

Wollensfreiheit beilegt, so dachten sie sich diese durch die menschliche

Wollensfreiheit, welche sie psychologisch in sich vorfanden und

wie sie dieselben in sich vorfanden. Gottes Freiheit war ihnen

demnach auch ein Vermögen, unabhängig von aller Bestimmung

durch Reize und Gegenreize aus den vorgestellten Objekten des

Wollens zu wählen oder nicht, oder anders zu wählen; und dieses

Vermögen konnte, wie aus der Erklärung erhellet, in Gott nur

da seyn im Zustande der Reize und Gegenreize, wie es auch

im Menschen nur in diesem Zustande ist und da seyn kann:

außer dem Zustande der Reize und Gcgenreize konnte man sich

also nun so wenig in Gott Freiheit denken, als man außer dem¬

selben im Menschen sie finden kann. Wenn man nun bewies,

daß Gott ein absolut heiliges Wesen scy, so daß man gar nichts

in ihm annehmen könne, was ihn zum Unheiligen, selbst zum

weniger Heiligen, auch nur anreize, so folgte hieraus, daß Gott

in seinem moralischen Wollen nicht frei scy.

10) Nun gibt es aber keinen hinlänglichen Grund zu einem

sichern, oder was gleich viel sagt, zu einem vernünftigen Glauben,

als das nothwendige Halten der theoretischen und das noth-

wendige Annehmen der verpflichtenden Vernunft allein: weil es



außer diesen beiden keine dritte Weise mehr gibt, worin die Ver¬
nunft uns Wahrheit und Wirklichkeit verbürget; und weil außer
der Vernunft kein anderes Vermögen in uns ist, was dieses
könnte. Wir müssen uns daher bei allem unserm Glauben dieser
Quelle desselben versichern..». Wollen wir also Glaube mit
Ausschließung jeder Art des Afterglaubens, auch desjenigen, der
durch Zufall wahr, oder darum von der Vernunft nicht weniger
verwerflich ist, erklären; so müssen wir sagen, er scy ein in uns
vorhandener Zustand der Entschiedenheit (oder der Ueberzcugung)
über die Wirklichkeit eines erkannten Etwas, in welchen wir durch
ein nothwendiges Hallen der theoretischen oder durch ein noth-
wcndiges Annehmen der verpflichtenden Vernunft versetzt wer¬
den. Dieser, der vernünftige Glaube, ist das höchste Ziel aller
Philosophie, das einzig wahre Richtscheit des irdischen Menschen
und die ausschließende Bedingung seiner Erhebung.

11) Wir haben in der Untersuchung über den ursprünglichen
Zustand der ersten Menschen und in der darauf folgenden über
ihren Zustand nach dem Falle erkannt, daß den ersten Menschen
wirklich eine sittliche Beschaffenheit anerschaffcn sey, die sie durch
die Sünde auf immer verloren, es scy denn, daß Gott sie nach
seiner Allmacht ihnen hatte wiedergeben wollen. Diese Beschaffen¬
heit bestand darin: »daß in ihnen die Vernunft herrschte und
die Sinnlichkeit gehorchte.« Nach dem Falle aber war dieses
Verhältnis! zwischen ihrer. Vernunft und Sinnlichkeit auf immer
aufgehoben. Und eben durch jenes Vcrhältniß unter Vernunft
und Sinnlichkeit waren.sie... vor dem Falle gerecht und heilig;
und durch das aufgehobene Vcrhältniß waren sie... ungerecht
und unheilig.

12), »Diese Abhandlung zeigt uns, daß die menschliche Ver¬
nunft ohne übernatürliche Belehrung bis dahin in der Erkcnntniß
Gottes kommen könne, als das erforderlich ist, damit der Mensch
auf eine würdige und Gott gefällige Weise vor ihm wandle und
damit er so hier und dort glückselig lebe« u. s. w.

13) Die Rechtfertigung aus der Erbsünde konnte uns nur
werden vermittelst des göttlichen Beschlusses,uns seinen innern
übernatürlichenBeistand zur Uekerwindung der unordentlichen
Sinnlichkeit zu schenken, wann und wie wir denselben nothwendig
haben werden: denn einzig durch diesen Beschluß Gottes wird
es möglich, daß wir vor allem eigenen Streben schon ausge-
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rüstet dastehen gegen die Macht der unordentlichen Sinnlichkeit
in uns, und ungeachtet diese in uns bleibt, doch wieder aufge¬
legt scyn zum actuellen sittlich guten Wollen und sonach Gott
wieder gefallen können.

1») Gegen die Meeschen, welche zum actuellen sittlich guten
Wollen nicht aufgelegt sind, und deshalb Gott mißfallen, hat
Gott um der Genugthuung Jesu Christi willen wider den po¬
sitiv geneigten Willen, ihnen innerlich seinen übernatürlichen
Beistand verliehen zur Ueberwindung der unordentlichen Sinn¬
lichkeit (zur Besiegung der Erbsünde in ihnen rücksichtlich des
Naturgesetzes), wann und wie sie denselben dazu bedürfen. Hier¬
durch sind sie wieder Gegenstände des göttlichen Wohlgesallens
und Erben des Himmels.

Dagegen und gegen den ganzen Hermesianismus hat der
Erzbischof von Köln folgende Sätze bekannt machen lassen:

1) Es ist ein verdammlicher Jrrthum, wenn Einer den po¬
sitiven Zweifel zur Basis theologischer Forschung zu machen ver¬
sucht; dieser dunkle, in die Irre führende Weg lenkt ab von
dem Pfade, den die Uebcrlieferung und die heiligen Väter in
Auslegung und Vertheidigung der Glaubenswahrheiten gebahnt
habere- „> ^ - ,v,

2) Verdammlich ist das Streben, wenn Einer die Glaubens¬
gnade, wprin er durch Gottes größte Barmherzigkeit geboren ist,
abwerfen wollte, und ausgehend vom positiven Zweifel, die Ver¬
nunft allein zur Führerin, den Glauben suchen wollte, so daß,
wenn die Vernunft den Glauben oder die Nothwendigkeit des
Glaubens nicht findet (erkennt), dein Glauben ganz entsagt wer¬
den könne.

3) Der Glaube ist eine Gabe und ein Licht Gottes; der
Mensch dadurch erleuchtet, stimmt fest zu und bleibt beharr¬
lich bei dem, was, damit es geglaubt werde, von oben ge-
ossenbaret und von der Kirche uns dargelegt ist.

4) Es ist ein Jrrthum, wenn Einer sagt, die Vernunft sey
für den Menschen die vornehmste Richtschnur und das einzige
Mittel, um zur Erkenntniß übernatürlicher Wahrheiten zu gelangen.

5) Jrrthümlich ist die Meinung, welche der menschlichen
Vernunft in Glaubenssachen eine höchste Autorität in Lehre und
Urtheil zuschreibt, indem vielmehr der Glaube die Pforte ist, die
zum Heil führt und ohne welche kein Mensch in diesem Leben

6*



Gott finden und anrufen, ihm dienen und gefallen kann, auch

dem Glauben eigenthümlich ist, daß er alle Vernunft gefangen

nimmt unterm Gehorsam gegen Christum.

6) Ueber die Natur des Glaubens und die Regel der zu

glaubenden Dinge; über die heilige Schrift, Ueberlieferung,

Offenbarung und das Amt der Kirche; — über die Gründe der

Glaubwürdigkeit; — über die Argumente, woraus Gottes Da-

seyn geschlossen und bekräftigt zu werden pflegt; — über das

Wesen der Gottheit und ihre Eigenschaften, als Heiligkeit, Ge¬

rechtigkeit, Freiheit und die Absichten Gottes in seinen Werken;

— über die Nothwendigkeit der Gnade, ihre und der Gaben

(des heiligen Geistes) Vertheilung, auch über Lohn und Strafe,

— über den Stand unserer ersten Eltern, die Erbsünde und die

Kräfte des Menschen nach dem Falle; — soll man nichts anders

glauben, für wahr halten und lehren, als was die ganze katho¬

lische Kirche für wahr hält und lehrt.

7) Enthält die Lehre von der Erbsünde nach den dogma¬

tischen Bestimmungen der katholischen Kirche.

8) Die bekannten Glaubenssätze von der unbefleckten Em-

pfängniß der Jungfrau Maria werden eingeschärft.

S) Gnadcnwirkungen des heiligen Geistes. Der Mensch

kann ohne Bcihülfe des heiligen Geistes nicht so glauben, hoffen,

lieben, Reue empfinden, wie er muß, um der rechtfertigenden

Gnade theilhaftig zu werden. Die göttliche Gnade ist dem Men¬

schen durch Christum Jesum nicht etwa nur dazu gegeben, daß

er leichter gerecht seyn und das ewige Leben verdienen könne,

gleichsam als wenn beides auch ohne Gnade von oben durch

die Kraft des freien Willens, wenn auch mühsamer zu erreichen

wäre.

1v) Jeder wird der Gerechtigkeit theilhaftig in dein Maße,

wie solches der heilige Geist fügen will, das Gebet bereitet nicht

nur das Gemüth vor zur Annahme der göttlichen Gaben, son¬

dern ist auch ein von Christo vorgeschriebenes Mittel, Gott zu

bewegen, uns zu geben, um was wir bitten, sobald wir nur

bitten, was zu unserm Heile dient. (Lukas XI, 5—-13.)

11) Wir werden gerechtfertigt durch die uns einwohnende

Gerechtigkeit Gottes, uns von Gott eingegossen durch das Ver¬

dienst Christi.

12) Verdammlich ist der Jrrthum, wenn Einer sagt, der
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Mensch werde gerechtfertigt, sey es allein um des ihm zugerech¬
neten Verdienstes Christi willen, sey es, weil ihm seine Sün¬
den erlassen worden, wodurch Gnade und Liebe ausgeschlossen
werden, welche durch den heiligen Geist in das Herz geflößt
werden und darin haften; auch der Jrrthum ist verdammlich, der
da vorgibt, die Gnade, durch welche wir gerechtfertigt werden,
sey nur eine Gunst Gottes. *)

13) Die Lehre der Kirche von der Prädestination, diesem
bewunderns- und anbetungswürdigen Geheimniß, das fromm
geglaubt, nicht allzu fürwitzig mit der Vernunft durchforscht
werden soll. Ferner die Lehre von der Erlangung der Seligkeit
aus Gnade und um Christi willen, so wie von dem relativen
Verdienst der guten Werke.

14) Der Herr hat alle Dinge um seiner selbst willen ge¬
macht; auch den Gottlosen zum bösen Tag; unserer Rechtferti¬
gung Endursache ist Gottes und Christi Ruhm und das ewige
Leben.

15) Die Genugthuung bei der Beichte wird, nach dem
Sinn der Kirche aufgelegt, nicht nur zur Bestärkung in dem
neuen Wandel und als ein Heilmittel gegen unsere Schwäche,
sondern auch als Sühne und Züchtigung für begangene Sünden.

1k) Gott hat in Kraft seiner rächenden Gerechtigkeit und
wegen der innern Tücke der Sünde (yroptev inrerngm pec-
cmi mslitigrn) den Bosen ewige Strafen verkündet.

17) Das Dccrct des Tridentinischen Concils zur Zähmung
leichtfertiger und vorlauter Geister soll genau beobachtet wer¬
den. Nach diesem Dccret soll Keiner auf eigene Weisheit sich
verlassend, in Glaubenssachen die heilige Schrift nach seinem
Sinn drehen und wenden gegen den Sinn, welchen ihr die Kirche
beilegt, der allein ein Urtheil darüber zusteht; das Verbot soll
gelten, wenn auch derartige eigenwillige Schriftauslegungen
nicht bestimmt wären, jemals ans Tageslicht zu kommen.

1») Dem Erzbischof gebührt (von den Klerikern) Ehrfurcht
und Gehorsam in Allem, was Lehre und Kirchenzucht betrifft;
nur an den Pabst, als das Haupt der Kirche, findet Berufung
Statt.

*) Ucber den Lehrartikel von der Rechtfertigung siehe das Rcli-
gionsgcsprach zu Rcgensburg im Mai 1541.
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Zur Rechtfertigung des Verfahrens des crzbischöflichen

Stuhles zu Köln wird angeführt:

Der päpstliche Stuhl hat das Breve über den Hermcsianis-

mus nach der Metropole Köln geschickt und zwar zu gleicher

Zeit von München, Luzern und Brüssel aus; nach Berlin war

dasselbe nicht geschickt. Der Erzbischof Gemens August, der

das Breve bereits vorfand, that bei der Regierung keinen

Schritt, um von dieser die Erlaubniß zur Publication zu be¬

wirken, indem ihm bei einer dogmatischen Bulle die Publi¬

cation, und selbst die Zustimmung des Bischofes nicht erforder¬

lich schien, weil die Entscheidung des apostolischen Stuhles

Jeden, der davon Kenntniß erhalt, im Gewissen, verpflichte.

Der Erzbischof ging von der Voraussetzung aus, als sey Jeder

seiner Diöcesanen durch die Entscheidung des Pabstes, dem er

selbst sich im Gehorsam unterwarf, im Gewissen verpflichtet

und untersagte, wenn er die IroenUs'likros prok>ik>itossteg«r>sti

ertheilte, ausdrücklich die Lesung der Werke des Hermes. Auch

trug er dem Professor Di-. Achterfeldt, als Inspektor des Con-

victs zu Bonn, auf, allen Convictoristen die Lesung der her¬

mesischen Schriften zu untersagen. Einige Professoren bei der

Negierung zu Coblenz sollen die Erlaubniß nachgesucht haben,

ihre Werke auch ohne geistliche Censur drucken zu lassen, ob¬

gleich das cionc. ll'iill. verbietet, irgend ein über Religion han¬

delndes Buch ohne geistliche Censur drucken zu lassen. In einem

Rescript vom 13. Septbn jgZ6 bemerkte der Oberpräsident

der Rheinprovinz, daß nur die Gebetbücher und Katechismen

der geistlichen Censur unterworfen seyem Es erschien ein Heft

der Hermesianischen Zeitschrift und die Geschichte der Häresien

ohne geistliche Censur. Der Erzbischof, welcher wesentliche kirch¬

liche Rechte hierdurch gekränkt glaubte, kündigte den Verfassern

genannter Werke an:

„wenn man sich noch einmal unterstehe, ein theologisches

„Werk ohne geistliches Imprimatur zu drucken, so werde

„er geistliche Censu.en verhängen." . >

Die genannte Zeitschrift wurde zu Coblenz in der Trier-

schcn Diöcese bei einem andern Verleger gedruckt. Zu gleicherZeit

wurde das Werk von Muratori: <le mollaraiionc! ingouioimm,

welches wegen mehrerer anstößiger Stellen über das Oberhaupt

und die Unfehlbarkeit der Kirche im lnckox der verbotenen
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Bücher steht, übersetzt und am 10. Septbr. 18ZL, vor dem Ein¬

treffen des Coblenzer-Nescripts, zur geistlichen Ceysur einge¬

schickt. Wegen der angegebenen Unrichtigkeiten und mehrerer

für Laien anstößigen Stellen stimmten alle drei Censorcn,

denen das Buch zur Durchsicht übergeben war, einstimmig

dahin, daß die Uebersetzung des Muratori nicht dürfe gedruckt
werden. —

Ohne daS geistliche Imprimatur wollte eine köllnische

Buchhandlung, die den Druck bereits übernommen hatte, das

Werk nicht drucken. Mehrere Studircnde zu Bonn, auf welche

auch eine dort gehaltene Predigt über das Ansehen des Papstes

Einfluß hatte,' fragten bei dem Erzbischof an , ob ihr Gewissen

os gestatte, Oollvgia, die, wie sie überhaupt scyen, hcrmesisch

wären, zu hören. Der Erzbischof antwortete: „durchaus

nicht." Diese Entscheidung des Erzbischoscs wurde auch für

die Beichtväter Norm. Bald darauf erließ der Erzbischof von

Köln an die Beichtväter in Bonn nachstehende Verordnung:

Instruction für die Beichtväter in Bonn.
An den Landdcchant in Bonn.

Da ich vernommen, daß einige Beichtväter in Bonn über

die Antwort, welche sie zu geben haben, wenn sie im Beichtstuhle

oder sonst gefragt werden, ob man die Schriften des Professors

Hermes lesen dürfe, und ob die Theologen jenen Vorlesungen

beiwohnen dürfen, in welchen die in jenen Schriften enthaltenen

Behauptungen vorgetragen werden, im Zweifel sind: so beauf¬

trage ich Ew. Hochwürden, allen Beichtvätern daselbst auf die

Weise, die Ihnen den Umständen gemäß, am passendsten scheint,

in meinem Namen bekannt zu machen:

1) daß Keiner die Schriften des Professors Hermes, auch

nicht die nach seinem Tode gedruckten, noch jene, welche zur

Vcrtheidigung jener Schriften herausgekommen sind, noch auch

geschriebene Hefte, welche jenen Schriften gemäß verfertigt sind,

lesen dürfe;

2) daß kein Theolog Vorlesungen , derew Inhalt den oben

erwähnten Schriften gemäß ist, beiwohnen dürfe;

z)- was die bewußte päpstliche Verfügung betrifft, wider

die Schriften des Hermes: so wollen Sie jenen, welche darüber

in Zweifel sind, oder gar nach hcrmefischcr Weise den geraden



Weg verlassend, ihren Ungehorsam durch die Einrede zu bemän¬

teln suchen, daß jene päpstliche Verfügung noch nicht publizirt

scy, mithin nicht verbinde, zu bedenken geben:

-->) daß die Publikation doch wohl keinen andern Zweck

habe, als daß die Verfügung bekannt werde, es sey denn, daß

der Gesetzgeber die Publikation als couäUio sius gus nun der

Verbindlichkeit vorschreibt (solches war der Fall bei dem Ge¬

setze, welches die Kirchenversammlung zu Trient oouns msti i-

inonis clanllostivg erließ);

k>) daß aber den Hermesianern jene päpstliche Verfügung

hinlänglich bekannt ist, zeigen ihre Schriften, oder man müßte

einen Unterschied machen unter „bekannt seyn, um das Ober¬

haupt der Kirche zu verhöhnen," und unter „bekannt seyn, um

in Dcmuth zu gehorchen";

o) daß wofern jene Entschuldigung wirklich entschuldigend

wäre, die weltliche Macht es durchaus in ihrer Gewalt hätte,

die Wirksamkeit des vom Heilande angeordneten Leiwruin

b/iilwils zu hemmen; was freilich den Hermesianern, wie

allen Sektirern, die sich nur vermittelst der weltlichen Gewalt,

welche niemals in Gegenständen vorliegender Art Richterin seyn

kann, mithin, sobald sie Theil nimmt, Parthei wird, halten

können, nicht unlieb seyn würde.

Cöln den 12. Jan. I8Z7.

Clemens August, Erzbischof von Köln.

Zum Zeichen ihres Gehorsams unterschrieben alle Beicht¬

väter diese Instruktion. Diejenigen, welche glaubten, feierlich

dagegen protestiren zu müssen, wurden s cur» suspendirt.

Als vor dem Osterfeste dem Erzbischof von Cöln der Lections-

Catalog eingeschickt wurde, approbirte derselbe nur die theologi¬

schen Vorlesungen der Professoren Klee, Walter (jus csnon)

und von Braun die Erklärung des Iustinus, wenn dieselbe nichts

als die einfache Erklärung enthalte. Daß der Erzbischof das Recht

habe, die theologischen Vorlesungen zu approbiren und nicht zu

approbiren, wird aus seiner Stellung als katholischer Erzbischof

bewiesen und die Regierung hat dieses Recht ausdrücklich aner¬

kannt. In der im Jahre 4776 von Friedrich II erlassenen Ver¬

ordnung für die Universität Breslau heißt es nämlich: daß der

jährlich zu entwerfende Lections - Catalog dem Bischöfe zur Ein¬

sicht und Approbirung zugeschickt werden soll. Diese Verord



nung wurde durch Kabinets - Odre vom Jahre Ik!25 auf die
katholisch-theologische Fakultät zu Bonn ausgedehnt. Gleich¬
wohl wurde das Lections - Berzeichniß vollständig gedruckt.

Dieses erregte bei den Theologie studirendenAkademikern
Bedenken und den Entschluß, die hcrmesianisch-scheinenden
Borlesungen nicht zu hören. Der Regierungs-Bevollmächtigte
Gcheimerath von Renfues berief am 24. April die Herren Pro¬
fessoren Windischmanz, Walter, Klee, Scholz, Achterfeldt,
Braun, Bogelsang, Hilgas, Weiler und Schrammen zu einer
außerordentlichen Conferenz und las ihnen das ergangene Mini-
stcrial-Rescript folgenden Inhalts vor:

1) das päbstliche Breve über Hermes sey zwar noch nicht
auf offizielle Weise der höchsten Staatsbehörde mitgetheilt, habe
aber bereits eine so große Bewegung in den Gemüthern hervor¬
gebracht, daß der Staat alles Disputiren für und gegen den
Hermesianismus auf den Kathedern in Druckschriften u. s. w.
verbieten mußte;

2) dafür sollten aber auch die Schriften des Hermes völlig
beseitigt, sein System nicht gelehrt und keine der hermesischcn
Unterscheidungslehren vorgetragenwerden.

Dieses hatte Jeder der anwesenden Professoren eigenhändig
unterschrieben. Darauf wurde in einer bcsondern Conferenz der
theologischen Fakultät die philosophische und positive Einleitung
von Hermes außer den dogmatischenSchriften von dem Re¬
gierungs - Bevollmächtigten im Namen des geistlichen Ministeriums
verboten und einem der Professoren das Kollegium über Dog-
matik untersagt, aber dem Inspektor des Convikts die Macht
bewahret, den Convictoristen befehlsweise vorzuschreiben, welche
Collegien sie hören müßten. In dieser Lage der Sache wandte
sich einer der studirenden Theologen an den Erzbischof von Köln
und fragte an, ob die Inspektion des Convictoriums in Anord¬
nung der früher vom Herrn Erzbischof zurückgewiesenen theologi¬
schen Vorlesungen in Uebereinstimmung mit demselben dieses ver¬
ordnet habe. Der Erzbischof antwortete: »er habe keines der
früher von ihm verworfenen Kollegia jetzt approbirt.«

Kein katholischer Diözesan ließ sich hierauf zu einem nicht
approbirten Collcgium einschreiben. Sie wurden zum Theil aus
dem Convict entlassen, die Uebrigen traten freiwillig aus. Da
in dem Convicte gerade die ärmcrn Theologen wohnten, so ge-
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ricthen Viele von ihnen in eine drückende Lage. Die Hälfte der

Freistellen im Convict sind erzbischöflichc Stellen, die aus from¬

men Stiftungen bestritten werden.

Wollte man auch, ungeachtet vorstehender Ausführung vor¬

aussetzen, daß das päpstliche Breve über den HermesianismuZ

zur öffentlichen Publikation und verbindlichen Kraft für die Be¬

wohner der preußischen Monarchie des Vlaceium llogium be¬

dürft hätte, so war doch der. Erzbischof nach den bestehenden

Kirchengesetzen befugt, die Anwendung der hermcsischcn Lehre

als Vorbehalt in dem Forum des Gewissens (Aeservmumblftis-

eoxalv) zu bezeichnen: . - ".-'-ft".

Denn der allgemeine Kirchewrath von Trient SesLio 14-1«

Uoenirenria vsprn 7 llo oasaiuw i-esorvarione! enthält die dog¬

matischen Bestimmungen:

1) daß Heine LossprechunK^bsslmio) Kraft habe, welche

von dem Priester ohne Gerichtsbarkeit (surisäimio) ausgespro¬

chen ist, sey es nun die ordentliche Gerichtsbarkeit (orüinsrm)

oder die durch Auftrag verliehene (sudäelegsli,)^

2) daß es ganz vorzüglich siwse-nopera) zu.der das

christliche Volk leitenden Kirchen-Disriplin gehöre, daß einige

gröbere und schwerere Verbrechen nicht- von allen, sondern nur

von den höchsten Priestern (n suimnis S-rcorcloeibus) die Abso¬

lution erhielten,

Zh daß mit Recht der Papst, vermöge der ihm verliehenen

Gewalt in der allgemeinen Kirche, einige schwerere Fälle und

Verbrechen seinem besondern Urtheile konnte vorbehalten (resor-

vors). „ ^ 1

4) Hierauf wird verordnet:

Roguo ciobilanllum est,, guemilo omni», gus« smN,

orclinaM »un>. gaiti ic/em lipisLcipis oinnillas in sua ooi-

guo vioeeSsi, in »säistiostioneor /tamvA,'..'t>an in llesri uvrio-

now, livostj pro iilis in subllieoS rraclimnsnpva lolignos in-

lL-iorWiLacorcloMS emotorirsro, prsesorüm gnoall illa, -^ui-

bus kl»cvtmmllnioal.ionis.^. censura snnoxa oxUö lllsnc sutea»

üe1ivtorum>'roserv«tlon«m, eonsoimm osd-Divinse suodari-

tsti, nvn tsmam in eixtern» Voiitia, soll erism /)eo
vim lisbeie.

Und -es ist nicht zu bezweifeln,! da alle göttliche Dinge ihre

bestimmte Ordnung haben, daß Dasselbe allen Bischöfen, einem
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Jeden in seiner Diözese zustehe, jedoch zur Erbauung, nicht zur

Zerstörung, nach der ihnen über ihre Untergebenen vor den übri¬

gen geringern (inferiores) Priestern übertragenen Vollmacht

(^uewriias), besonders in Ansehung der Fälle, mit welchen die

Kirchcn-Censur der Exkommunikation verbunden ist. Den gött-

lichen Aussprüchen aber'(lZivinao ^ucroritati) ist es gemäß,

daß dieser Vorbehalt von Sünden (lleiiowrum läesörrätio) nicht

nur in der äußern Kirchen-Verwaltung (iu externa ?cllit!a),

sondern auch vor Gott gültige Kraft und Wirkung habe (vim

babere).

Es beruhet also hiernach auf göttlichem Recht (llivini Iuris

est):' a) daß die Bischöfe Reservat-Falle (Lasus reservatos)

festsetzen; b) Exkomtnunikation verhängen; weil die Schlüssel-

Gewalt allgemein den Aposteln und ihren gesetzmäßigen Nachs-

solgern (legitimis suecessoribns) den Bischüftn übertragen ist

mit den Worten: nehmet hin den heiligen Geist, deneü ihr die

Sünden vergebet, denen werden sie vergeben, und welchen ihr

die Sünden behaltet, denen sind sie behalten ssguo-

l'urn reiinuerllis, rc'ienia suiir. St. Johannes Evangelium 20).

tloneil. ll'rillent. 8ess. tHlle?llenitentia esss. 1. Die'^bso.

lulio soll seyn eine Handlung der richterlichen Gewalt (aetus

jullicialis)- eap. k.'8ess. iä- Alles, was ihr auf Erden'bin-

dcn werdet (alligaveritis), soll auch im Himmel gebunden seyn

(slliZMs) csp. 6. ib. Die Schlüsselgewalt ist nicht nur gegeben

zu lösen, sondern auch zubinden ((Mr^s'^8'aeerllotam'non all

scllvenllum lluntsxat, soll et all liganllum coneessae) eap. Z.

ibill. 8ess. clo poenit.

Die Schlüsselgewalt (Llavium Ministerium) haben nur die

Bischöfe und Priester: aap. ch ibill. lle xosnii.: die Bischöfe,

die Priester:

War also nach vorstehenden gesetzlichen Bestimmungen des

allgemeinen Kirchen-Conciliums von Trient der Erzbischof von

Köln befugt, die Anwendung der hermesischen Grundsatze und

Lehren, aus bischöflicher Vollmacht (/äueioiliate Llgiseopali),

nach göttlichem Rechte (Iure! Oivino), und vermöge der Schlüs¬

selgewalt' (L'otvÄata et Misiisterio Llavillm) als'Vorbehalt in

dem Gnadenstuhle der Buße (läoseVVlltuin'klssiseopale in 5oro

(ionseieutiae) zu bezeichnen,' so kann kirchenrcchtlich ein Miß-
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brauch des Beichtstuhls, welcher ein 8->oriIoAium in sich schließen

würde, nicht angenommen werden.

Fände aber ein solcher Fall, was möglicher Weise eintreten

könnte, Statt, so gebührte die Entscheidung einer Provinzial-

Synode, und in letzter Instanz: dem päpstlichen Stuhle (esno-

»es sujN'g, Vre» Memoria S. Z4, und Vppenclix III). Eben

dahin gehört auch die Entscheidung:

ob die Publikation des Breve's zu früh oder auf kanonisch

gesetzwidrige Weise geschehen sey. (?ro Memoria S. 3S.

^xpenäix II. Zweiter Abschnitt.)

Der Kardinal Skor^a Dsllsvioino bemerkt in der Geschichte

des allgemeinen Kirchen-Conciliums von Trient: Man hegte die

Absicht, die Akten des Conciliums, auch von den Botschaftern

der Fürsten, unterschreiben zu lassen, wobei man sich nach der

Ordnung zu richten gedachte, in welcher sie in Trient angelangt

waren, und obgleich die Abwesenheit der Französischen den Werth

dieser neuen Feierlichkeit einigermaßen vermindern mußte, so

schien doch die Ehre und das Ansehen des Conci¬

liums es zu erfordern, daß seine Verhandlungen wenig¬

stens von den übrigen, die als Stellvertreter ihrer Fürsten an¬

wesend waren, angenommen würden, um dadurch die An¬

nahme in den Ländern dieser Fürsten zu sichern.

(I'laooiom.) Daß dieses unterblieben ist, war, wie die Ver¬

handlungen des Conciliums ausweisen, nicht die Schuld der

versammelten Bischöfe und Väter.

Vorstehende Bemerkung des erleuchteten Kardinals und Ge¬

schichtschreibers befestigt die Gründe für den Antrag:

daß die Grundsätze über das VlAocwm der Landesherrlichen

Majestät in der Kirche zur Erörterung eines allgemeinen

Kirchen-Conciliums der Christenheit jmöchten gestellt werden

nach Maßgabe Lk>p. Vanta 8oss. XXV od ullimao (lonoil.

ll'villent. Do Doorotis (lonoilii reoipiondis ot obser-
vsnllis.

Vsnw knit lloi'um temporum oalsmitas, ot llsereticorum

iovowrsts mslilig, ut nillil tsm ol-irum in llclo nostra ssse-

roncl» umguam kuorit, sut lsm oeito swtuium, c^uocl non,

bomsni gonoris llosto soselento, illi orroro slic^uo oontsmi.

nsvoiind: os praetor Fsnow ö^nocluz icl jioüs8imum ours-

vir, ut ^>raecssmos llsoroücorum noswi tom^>oiis oiroros
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clamnsret et onatlloinoti^arct; vcvamguo et (latliolicam Hoc-
tiinsm trsäeiet et lloceret, piout cksmiisvit, .nnatllcmati-
i?avit, et ckolinivit. (luiogoo tanxliu tot lblpisoo^i ex vsiiis
(lllristisni Oickiis Urovineüs cvooati, sine mggn» (Ziogis
silli commissi sscturs, et miiverssli xecicolo all lllcclcsiis
sllcsso non ^ossint ; nee ulla s^>os restot, llaereticos, totio^,
iickc etiam ^nl)lica, guain closickciarunt, invitstos, et tam-
clin exspcctstos, lluc smxlius aclventui-os; ick eo^uo tanckcm
lluic Lseco tloncilio lincm imponeie necessc sit: snporest
nunc 07/meL, guock kscit, in Domino moncat,
sä o^ecam suam ita piaestanckam, ut, guac all eo ckocrota
sunt, all liaercticis ckepiavani aut violaci non ziecmiltant;
secl all Iiis et omnillus ckevote iccipianlun, et lickelitev vi»-
serventue. (ckuock si in llis recijckcnckis aligua ckiklicultas
oriatnr; aut aligua incickenint. guac ckeclaiationom, guock
non creckit, aut ckclinitionem ^>ostulant, praeten alia rcmockia
in lloc kloncilio instituta; conlickit Zsneta 8)nockus, Dealis-
simum Domanum Dontilicem cuistunum, ut vel evocatis ex
iliis znaosentim Dcovinciis, uncke ckiklicultas oita kuecit, iis,
c^uos eickem negotio tcaetancko vickenit cx^eckice, vel etiam
Co7/c?/i?' si neeessaiium ssickieaveril,
vel commockioce guacumgue vstione Di visum kueiit, ?io.
vinciaium necessilatillus xro I)ei gloria et Dcclesiae trsn-
«^uilitate consulsiuc.

D. h.: von der Annahme und der Beobachtung der Be¬

schlüsse des allgemeinen Kirchen-Conciliums von Tricnt.

Die Drangsal dieser Zeiten und der tiefgewurzclte üble Wille

der Jrrlchrer war so groß, daß in den Wahrheiten unseres Glau¬

bens nirgends Etwas so klar und so gewiß bestimmt ist, welches

aus Einflüsterung des Feindes der Menschheit, jene nicht mit

irgend einem Jrrthume befleckt hätten. Deßwegcn trug der hei¬

lige Kirchenrath hauptsächlich Sorge, die vorzüglichsten Irrthü-

mer unserer Zeit zu verwerfen, und mit der Ausschließung von

der Kirchen-Gemeinschaft zu belegen, und die wahre und katholische

Lehre vorzutragen, zu überliefern und zu lehren, wie geschehen ist.

Und da so viele, aus den verschiedenen Ländern der christlichen

Welt herbeigerufene Bischöfe nicht ohne großen Nachtheil der

ihnen anvertrauten Heerden, und nicht ohne Gefahr für das

allgemeine Beste so lange von ihren Kirchen abwesend seyn



können, und keine Hoffnung übrig ist, daß die so oft, auch durch
die öffentlichen, von ihnen verlangten Beglaubigungen einge¬
ladenen, und so lange erwarteten Gegner noch hieher kommen
werden, und es daher nothwcndig ist, diesem heiligen Kirchen-
Concilium endlich ein Ziel zu setzen: so ist jetzt noch übrig, daß
Er, wie Er es thut, alle Fürsten im Herrn ermahne,
ihre Mühe dahin anzuwenden, daß sie dasjenige, was von
Ihm verordnet worden ist, nicht von falschen Lehrern verderben oder
verletzen lassen, sondern daß dasselbe von diesen und Allen ehr¬
furchtsvoll angenommen und trewbeobachtet werde. Und wenn
in der Annahme desselben irgend eine Schwierigkeit entsteht, oder
sich Einiges ereignet, welches, wie er nicht glaubt, Erklärung oder
Bestimmung fordert; so hegt der heilige Kirchenrath, nebst Em¬
pfehlung der Andern in diesem Kirchen-Concilium verordneten
Mitteln, das Vertrauen, ^e. Heiligkeit der Römische
Pabst werde Sorge tragen, entweder durch beson¬
dere Berufung aus den Provinzen, wo die Schwie¬
rigkeit entstanden ist, derjenigen Manner, die Er
zur Erörterung ch es Geschäftes für geeignet er¬
kennt, oder auch, wenn Er es fürnoth wendig erachtet,
durch die Feier eines allgemeinen Kirch en-Conci-
liums, oder wie es ihm aus irgend eine andere be¬
quemere Weise gull scheint, für die Bedürfnisse
der Kirchen-Provinzen, zur Verherrlichung Gottes
u nd zum Frieden der Kirch e Rath zu verschaffen.

Nicht nur jenes allgemeine Versprechen, welches alle Gläu¬
bigen in den Aposteln von dem Herrn empfangen haben: Ueberall
wo zwei oder drei in Meinem Namen versammelt sind, da bin
Ich mitten unter ihnen, beweiset, daß die Feier allgemeiner Kir-
chen-Concilicn nicht M menschlichem, sondern auf göttlichem An¬
sehen und. Bürgschaft beruhet, sondern auch die wirkliche Ver¬
heißung ist gegMtz^ Siehe, Ich bin hei euch alle Tage bis an
das Ende der Welt. Ihr werdet empfangen die Kraft des über
euch kommenden.h.ejstgen Geistech, .Der heilige Geist wird euch
alle Wahrheit lehren., und in alle Wahrheit leiten.

In der Synagoge des alten Bundes, welche der Schatten
und das Vorbild der Kirche des neuen Bundes ist, war vorge¬
schrieben vomoronom. 17: wenn sie Rechtsfragen und Streitig¬
keiten unter sich hätten, welche durch ihre Priester nicht entschic-
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den werden könnten, so sollten sie dieselben an den Ort bringen,

welchen der Herr erwählet habe, nämlich an die lüaisieära

lind an die SaoLrärnes, llmvitss, welche an demselben Orte dem

Herrn dienten. Diese, sprach der Herr, werden euch anzeigen

die Wahrheit und gerechte Entscheidung (inckicsllnnr vobis cku-

«licis vorllmem). Durch diese Worte (bemerkt Z^lvius Lumma

Conoilior-um P->^.-LS) isi.giwm^ohlcn das göttlich^Ansehen einer

priesterlichen Versammlung fNAopisiotälis sio'ncilil ^uctoriws),

weil der Herr nicht befahl, daß sie dergleichen Fragen nur an

Einen Hohenpriester und Vorsteher dieser (lmlleär-,, sondern

an die Saeeellotes welche zugleich mit dem Vor¬

sitzenden H o h e n si^ri c st e r dem Herrn dienten, bringen sollten.
Diese werden (spricht der Herr) erforschen das Recht und die

Wahrheit und Dir verkünden.

Mft diesen Worten ist angedeutet das besondere Vorrecht

des gottlichen Beistandes in allgemeiner Versammtüng, und die

eigcnthümliche Aufgabe einer solchen Versammlung: miteinander

berathend zu erforschen. Auch wird bezeichnet das Ansehen einer

solchen Synode durch nachfolgende Worte: und du wirst lhün

nach dem Worte, welches sie dir ankündigen von dem Orte, wel¬

chen der Herr dein Gott wird erwählt haben.

Dieses Alles ist im Evangelium vollständig erfüllt worden

und in dem ersten Kirchcn-Concilium zu Jerusalem (Ä.K01. r s, 2g)

mit den bezeichnenden berühmten Worten ausgedrückt: Es hat

dem heiligen Geiste gefallen und uns (Vixiun asl Sxiiiwi 8uncro

er nolcks). Das Wohlgefallen (Istaeeium) an einem solchen

Gegenstande ist der Landesherrlichen Majestät wahrhaft würdig.

Es kann nicht übergangen werden, was die Klrchengcschichtc

aus den ersten Jahrhunderten des Christenthums über ein ahn¬

liches Illscemm meldet. Der Kaiser Konstantin im allge¬

meinen Kirchcn-Concilium von Nicäa wollte nicht eher in den

hohen Kirchenrath eintreten, als nachdem er zuvor die Bischöfe

um Erlaubniß dazu gefragt hatte, und nahm alsdann den letzten

Platz ein, anzuzeigen, daß er nicht als Richter und Beisitzer,

sondern als Zuhörer, Beschützer und Wächter des Ansehens der

Synode erscheine.

Der Kaiser Theodosius an das Kirchen-Concilium von

Ephesus: Denn es ist demjenigen, welcher zu dem Range der

heiligen Bischöse nicht gehört, keineswegs erlaubt, in den kirch-
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lichen Angelegenheitenund Verhandlungen zu entscheiden (Uli-
eitinn namguo est, eum, c^ui non sie ex Ordino sanctissi-
morum Dxisco^orum Dcclesiastieis admiseeri traetatidus).

«rat»« pr« Tlmtatv LSei,
Hxultutlone Zanetae licclesiue et Ooiroordia ?r!ir-
ei^um. (Oratio, rrdreumc^ue exstant Iirclul^errtiae

^»lenariae.)
///ttM?»«?» 7?«, vmnes, ^7

«ei T'e, re^rice, keniFne a
ealamitstes nostras, el r'/erA?/» </e/)recaM?/r T'e,
/eL, Domins Deus noster desu (llrriste,
<^ui judieaturus es vivos et mortuos, zrer L.dventum 'I'uum
et De^num, illumina oeulos exsxeetantiumd'e et daDaeem
irr divdus nostris, Huia non est alius, c^ui zruAnet ziro nodis,
nisi l'u, Dens noster. d^estamur Loelum et 7'erram: Dibe-
rasti nos et voca°sti vocatione T'ua ssncta, non seeuuduin
vxera nostra, secl sccundum ^iropositum d^uum et Aratiam:
omnes eninr jreecavimus, et e^emus Gr atia 'I'ua. Dater Onrnia
dedit in manus Duas. Dogsmus Imperium Duum, ut ssne-
tilieetur pozmlus Duus, c^ui vocatus est alr initio.

Domine, eontusi sninus et reveriti sumus ante daeiem
Duam, enirn nostra multi^licsta sunt suzrer capita
nostra et iniguitates nostrae exaltatae sunt us^ue ad coe-
lum. Deeeavimus et vere deliguimus, et ut ersmus di^ni,
non recepimus z sed recorclare, c^uia esro sumus, Iresterni,
et vasa iictilia, c^uasi sc^uam lrilrentos inic^uitates, et ?'e//?r-

nostrae multijdieatae sunt. Da nodis, Domine, in-
venire miserieordiam a De, <^ui dedisti nodis
in omni tempore Lervitutis nostrae in terris, ulri ^eregri-
namur a De ingemiscentes, et se^rties sejrtusgies zreecsntes
in die. Depreosmur De, Deum nostrum et zrlacalrilis nodis
eris, et videlnmus kaoiem Dusm in sulrilo et reddes nobis
dratres nostros, et ^>artiei^»es eos kacias sanae Doetrinae,
c^uae est secundum Dvan^elium DIorise Duae Deati Doi,
c^uod creditum est Lanetse Dcolesiae Duae, in gua exulrerant
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lontes Dui, lluentes Iscet mel, et gratis Dus non de-
lioit, lisliens rosss et lilis Dsradisi. Denedietus Dens Da-
trum nostrorum, Eisest» misericordiam Duam, ut des liane
voluntatem in corda Degum, terrae elariiicsre Domum Duam,
c^uae est Deelesia. Nam eaecitas ex parte, eontigit, donec
plenitudo gentium intraret. Deco popUli multi ante loras
staut. Aliserere eis et die, ut liderentur, (Aui omnes lio-
mines vis salvvs lieri et ad sgnitionom veritatis venire.
Invenisti, in c^uo eis propitieris, ut revoees animas oorum
a tantis malis, et illumines luee viventium, ut et ipsi salu-
tein eonsec^uantur, c^uae est in De, cum gloria eoelesti, ut
omnes evnsummati in Dnum simus Dilii in populum et Du
nol>is in Deum et nos Didi in lilios et Du nobis inDatrem
et uno vre unanimes adoremus Do in spiritu et veritate
et glorilieemus De in aeternum. (^»uia non c^uasi, c^ui su-
persunt, omnes de industria roeosserunt a De, et 1il>onter
viss Duas intelligero voiunt, nee spernunt in doio Laera-
mentum d'uum. lirmuiu lundamentum iluum stat, ludiens
Lignaeulum Ime! Dognovit Dominus, c^ui sunt Djus : et ulzi
alzundavit deliotum superal>undsl>it Gratia. Dt Du eoneiu-
sisti omnia in ineredulitate, ut omnium miseroaris seeun-
dum altitudinem divitiarum Lapientiao et Leientiae Dune,
seeundum ineompreliensiliilia judicia Dua, et investigaliiles
viss Duas. Dlenum injustitia est öaeeulum Iroe et inlir-
mitatilzus! Ipso sutem De eoneedente Daeem et Veniam,
c^uis est, c^ui eondemnet. Non enim dödisti nobis Lpiritum
timoris servilis, sed dileetionis iilialis, <^ui judieas xopulos
in ae^uitate et eolligis ut gallina pullos Duos sul» alas Duas,
ut vxsultent cum laetitia, Do non videntes oeulis earnalüzus,
sed Lpiritu eredentes, c^uao dixisti. Dommendasti enim elia-
vitstein Duam in nolns, r^uoniam cum sdlvue omnes peeea-
tores essemus seeundum tempus, movtuus es pro omnilius
multo igitur magis nunc, jsm povtsntes Nomen Duum, justi-
liesve illos velis in Languine Duo et sslvos laeore. 8tans
in modio pvoeellse liuius mundi, die eis: Dsx volns!

Dt inlerant digitvs suos luve: in prokessione vovso lidei
et videsnt msnus Duas in ssevsmentsli eonkossione et mit-

tsnt in latus Duum in psvtioipstione Lsnetissimi Lovpviis
et Sanguinis Dui, sumentes De auimae Vitam, vevsm Ale-
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dieinam contra originalem praevaricationem ad mentis sa>
nitatem zier^etuam et noiint esse increduli, sed lidelcs,
jam tandem alic^uando gaudium sempeternum conveniente»
et concordantes in boc Dnitatis Ligno, in boc Vineulo Lba-
ritatis, in boc (loneordise 8)nnbolo.

Deati, r^ui non viderunt et credidcrunt, memorescjue
lantsv Najestalis et tam cximii amoris Vui, <^>ui dilectam
animam Vusm in nostrse salutis ^retium et carnem Vuain
nobis dedisti ad manducandumz Danem Vuum su^ersuli»
stantialem suscipiunt, cujus vigvre conkortati ex bujus mi-
serav pcregrinstionis itinere ad coelestem ^>atrism perve-
nire vsleant, cundem Dancm ^ngelorum, (duein modo sub
sacris velaminibus edimus, absi^ue ullo velsmine manduca-
turi. Vem^>us, cum ssnam doctrinam muiti non sustinenl,
sed ad sus desideria coacervsnt sibi msgistros, ^rurientes
auribus, et a Verität« c^uidem auditum avertunt, ad labu-
las autem convertuntur. (laxut Vnguli, <^uem reprobave-
runt aedilicantes, reaedilica Vabernsculum Vuum!

Domine, Miserere nostri, 1 e enim exs^>ectavimus: esto
IZracbium nostrum in msne reeonciliationis gentium Vccle.
siae Vuse sggregsndarum. Nitte in dexteram Navigii bujus
sancti, tanc^uam acies, ordinati, et ab orivnte adduc gentes
et ab occidente congrega illos, ut xiscatores >ui indebessi
non valesnt illud trsbere zirae multiludine piscium.

Dro^ie 5acias dustitiam et Veritstem Vuam. l>lon elon-
getur et Lalus Vua non moretur Dabis in Vcclesia Vua
salulvm, in Vcclesia gloriam Vuam. l^uoniam in boc natus
es, et ad boc venisti in mundum, ut testimonium ^»erbibeas
Vi??'!/«/!, et omnis, c^ui est ex Veritate, sudit voeem Vuam.

Vöries sunt reges: suz?er omnia autem vincit Vcritas.
Voritas magna et kortior prae omnibus! Dasce nos Lcientia
et Doctrina. Veritas manct et invalescit in aeternum et
vivit et obtinet in saecula saeculorum. Diopter boc surge,
Dens, judica Verrsm in Veritate Vua. Denedictus Dens
Veritstis, kjuoniam Vu baereditabis in omnibus gentibus.
Uitto nobis cos, cpii Lacerdotio magno bunguntur in Domo
Vua et adduc nobis secundum lVlanum validam Vuam Viros
sapientes et peritos, Datres populorum. Dxsurge, Domine
Deus noster, in praecepto, cpiod mandasti, ijuod aecipient
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virtutom supervenientis 8xiritus 8ancti in 8s, et dsdis eis

<1s et 8azrientiam, cui non poternnt resislero er eontra-

dieere omne» adversarii Dui, st 3^naAo^g Dozndorum eir-

eumdsdit Do, eonAregata ad ecledrsndam laetitiam Deeon-

eiliationis secundum Destsmentum Dunm et seeundum

rniserationes Dnas antir^nas i donee imjdeantur temj?ora
nationum.

Dens stanz in 8)'naAoga deorNm! I)ie8 ultioni8 sanc-

tae, Domine! Doee, disideramus vidcre nnnrn ejnsmodi

Diom Ddü Dominis. (^noniam virtus Dua L8t cum eis,

Hui inc^nirnnt Do in omni adoctu: Dui dicis: Dü S8tis et
Dilii Dxeelsi omnes!

I^nia illis sededunt sedos in dudioio, sedos suzaer

Dornum Duam! <^nia illis mandasti Lenediotionem et

Vitam usc^ne in saeeninm. dn modivo ad zrnnetnm dereli.

«^uisti N08 et in miserstionidus maAnis eonAreAadis nos;

in momento indignationis Duae avertisti Parninzrer saeivm

Duam a ^ecantidns nodis, et in miserieordia aeterna mi-

sereris nodis. Nune si'Ao da nodis zroxnlum nostrum et

anima8 Dratrum, ziro Anilins ro^smus et odseeramus die

ae noete. ^t scimus: Ixse 8piritns Dnus xostulat pro eis

Aemitidns inenarradilidus et Du, Domino, voiuisti, ut

sanetiiieares eo8 et mgAnilicares De^em «t extollores. In

eonvertendo, Domino eazritivitstem istsm, laeti snmus

siont eonsolati, sn^>or ilnmina Ladz^Ionis sodontos et den-

tos, cum recordamur 8ion, anti^ui sxlendoris Deelesise

et Im^rerii ejus^no ^dvooatiao!

Domino Den8 patrum nostrornm, Dastor aotorno, c^ui

rec^uiem aeternitati» ^>iao^>ar'asti nodis, kao nos eogno-

seere, et c^nidem in Iris diedus, <^nae ad ^raeem 8unt, et

Donitas Dna non sit adsoondita ad oonlis nostris, Dili

Dei, (^uoin in saecnlo eonkessi snmus, las nos lortiter

staro j>ro nomine Duo! (^uoniam a^ro^in^uat redemptio

Iratrum nostrornm in mann zrotonti Dua et in dracdio
exeelso.

^ De est Vietoria, et a De est 8az?iontia! Dt Du,

Domine, Domino, las cum eis xroxter Nomen Duum:

czuia snavis est misericordia Dua: lidera eos! Imxone in

Irnmerum Duum Maudens ovem, c^uam ^erdideras, et ve-

7'
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nicns Dornum convoca amioos Duos. Älemoriam adun-
dantiae snavitalis Duae cructslrunt et justitig Dug exsulta-
Iruilt: miserstor et misericors Dominus, pgtiens et multum
misericors.

Destamur Mulsin 'I'c, Zalvatorem nostrum. <luia magna
est super coelos misorieordia Dua, et usc^ue ad nulres Ve-
ritas Dua. Dt nune , etiam contra »pem in spem credimus,
pleuissimc seientes, cpioniam, c^uaecun^ue promisisti, po-
tens es et lacere, et r^uae impossikilia sunt apud Iromines,
possilrilia sunt apud De. Dolens es enim Dcus, iterum
inserere illos, excisos ex oleastro extraneo in Ironam Dü-
Vilm Dcclcsiae Dune, Lponsae immaculatae, cujus Dides
nunc^uam dedcit. ^ledilicans derusalem, Domine, Wisper-
siones Dcclesiae Düse congregalris! Dransierunt temporü
et Unit! sunt anni. Dito lue prolcrre eis stolam priinam
et induere illos, et da annulos veri testamenti in manus
eorum et calceamenta verae paci» in pedes eorum, e^
lue adducere Vitulum saginatum et manducent er epulen-
tur, conlitentcs cum exsultatione,

et csdent in laeiem ante pedes
Duos, grillig» agentes. Destinans kestinat Laeeuluin per-
trsnsire! Deco konum et jucundum Diki est, Iralritare
Iratres in Dnum.

In proximo es Du, (^ui in line saeculi advenis. Mag-
niücalris, Domine, Iseere nolriscum, lacti sumus laetantcs!
Depleti Lumus consolstione, superalrundamus gaudio in
omni trilrulatione nostrg: elevatio manuum nostrsrum:

Lacriiicium vespvrtinum. Dt si c^uis exprokratur in nomine
Duo, Ireatus: Huoniam, l^uod est Ironoris, gloriae et vir-
tutis Duac, et c^ui est Duus Lpiritus, super euin rec^uie-
seit. Domine, Domine, Virtus 8alutis nostrao, in omnilrus
superamus propter De, <1ui dilexisti nos. In tc laciemus
virtutem!

<^uot Iratres consurrexerunt in decursn saeeulorum
adversus ülios et servos Dcclesiae Düse, sieut Dain ad-
versus ^.Irel, ut interdceret eum, c^uoniam Du respexeras
ad ^I»el et ad munera ejus! Viduam gutem Duam Irene-
dicens Irenedices, <^ui intrgnt eam, panperes spiritu, satu-
ralris panilrus ^.ngelorum. Misericordia motus super eam>
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^uae tot lideris ordata est per tria sascula öle ild: nol!

dere, etaccedens, lange loculum dissidiarum religionis, et

resedeant in L^nagogis Dcelesiae, <^ui erant mortui et in-

eipiant loc^ui in d)mnis et psalmis, et cantieis spiritualidus,

redditi Natri snao. i^oli tardare, Domine, relsxa kaoi-

nora pledi Duae et die Dorpori duic tereenteno, sicut

c^ustriduano jam loetenti Dasaro, voee magna clamans:

surge: vens doras, ut aecedat ad De, Destamonti Novi

mediatorem et ad sanguinis aspersionem, melius lohnen-

tem, c^uam ^del. — (Auomodo gutem auciiont sine prae-

dicante. I^uomodo vero praedicsdunt, nisi mittantur? 8i-

eut scriptum est: c^uam speciosi pedes evangeli^antium

Daeem, evangelinantium dona. Dadis viros gloriosos,

nuntiantes virtute prudentiae popuiis sanotissima verda j

pacideantes, rec^uirsntes modos musicos et narrantes car-

mina seripturarum. Dt Du Ipse eris cum sorvis Duis, ut

pronuntient omnia verda oris 'I'ui in ladiis suis, imperan-

tes in praesenti populo in ostensione Zpiritus et virtutis.

Du eris in ore eorum, ut ostendas eis, r^uid agere dedeant.

Dt educos gentsm in manu Älo)ses et ^.aron: per manum

validam, in draedio extento, in eunetis miradiddus Duis.

Dt ipsi procident ante De et clamadunt: nonne Dominus

Ipse, cui peccavimus? Dt stantes retro sscus pedes Duos,

lacr^mis incipient rigare pedes Duos et Dspilds capitis

tergvnt, et osculaduntur pedes Duos et unguento cdari-

tatis ungent. Illuminans Du, Domine, mirsdiliter corda

et iuteiligenliss, Deus Dominus et illuxisti nodis. Don-

stitue diem soiemnem in eondensis usc^ue ad cornu altaris

et da imperium sorvis Duis evangeli^sntidus, illumina

vos a montilms seternis. Du Ipse es, cui vox lacta est de

nude, dicens: Die est dllius meus dilectus; Ipsum au-

dite. Doc^uvre, c^uia audiunt populi. Vore magnideo exal-

tata sunt corda nostra verdis Duis, cpiidus edoeti sumus.

Lenigno tac Domins nos i^uidem in corde dono et optimo

audiontes Verdum retinero et Iructum sdorre in patientia.

<^>uos autem praescivisti et praedestinasti, dos et vocasti,

et ^uos vocaveris, dos et justidcadis, et cjuos justideaveris,

iilos et gloridcadis, ut sit gaudium plenum coram ^»golis

ddns super millia millium poenitcntiam »gentium, venientium



— 102 —

Deiente et Dceülente et ^c^nilono et Düstes et seeum-

benlium in ee^no 'I'uo. Klensuesm lzonsm et eonlertsrn et

eoaßitgtgm et sujZeeellluentem «lslzis in sinun, eorum, c^ui

eursm et I-sIzoeoin a^z^osueeint g6 contiitiones Isesel linien-

klgs, et sä lunclsmentum ssnctum stslzilienäum

«?/ , oves I'eeum ^zoekgntos, loenig Iscti Alexis

ex sniino: et enm szz^srueiis, Vits nostrs, perei^tient im-

inseeescilzilem ßloeiss eoeonam, s^zzgientes 'I'eeum in (lls-

fitste Söterns. (1 Lsnets Dcclesis Dei, Aster immortslis

Lcientise et Lanelitstis: si olzlitus fuero lui, olzlivioni

kleine clexters ines; scllissrest lingus nies Isueilzus meis,

»i non meminero tui, si non ^zroposuero te in jzrincijzio

lsetitise mese. (ionlitero Domino in Donis 'I'uis et Izeneclio

Deum sseeulorum, nt reseclilieet in te lioe tslzernseulum

suum et revoeet scl te omnes ea^Zlivos et Asucless in omnis
sseeuls sseeulorum.

Dsvs in eircuitu oeulos 'I'uos et vicle omnes isti eon-

Aisgsti sunt et venerunt 'I'ilzi, eollsuclentes Dominum in

Luseitstione Domus 8use; et imjzlekit ruinss. (^uonism,

c^ui ersnt ex es^Ztieitste, aeclilieslzunt tsmjzls'I'ilzi, Domino

Deo nostro, et proszzerslzuntur sseressnets opers, et

splencleseet LIerus lionore zzristino et sumes 'I'ilzi ^lorism

liliorum I'uorum et clslzis eis talzernseuls oeterns, l^use

^zrsepsrssti eis et lux ^lerzzelns lueelzit eis zzer seterni-

tstem tem^zoeis. Aster, Dcelesis Lsnetorum, sin^ilectere

ülios tnos: eclues illos cum lsetitis, eonlirms zzecles eorum.

'I'ilzi gutem, DeZi Zsoeulorum immortgli, invisilzili, soli

Deo lionor et gloria in sseeuls sseeulorum ^men. Dt

responclest omnis terrs. z^men. Ilt cliesnt co?/s«//<-
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Allgemeines Gebet
(insbesondere während des heiligen Opfers)

für die Einheit des Glaubens, Erhöhung der heiligen
Kirche und Eintracht der christlichen Fürsten.

(Ueberau und bei Jndulgenzcn.)

O Herr, der Du wunderbar erleuchtest Alle, welche zu

Dir hinzutreten, schaue gnädig von den ewigen Bergen auf

unsere Leiden und Bedrängnisse herab; und abermals beten

und flehen wir zu Dir mit Thränen, auf den Boden nieder¬

geworfen, Herr unser Gott, Jesus Christus, der Du

richten wirst die Lebendigen und die Toben, bei Deiner An¬

kunft und bei deinem Reiche: erleuchte die Augen derjenigen,

welche auf Dich harren. Gib den Frieden in unfern Tagen,

denn es ist kein Anderer, welcher für uns kämpfe, als Du unser

Gott. Himmel und Erde sind Zeuge: Du hast uns erlöset, und

hast uns berufen durch Deine heilige Berufung, nicht nach unfern

Werken, sondern nach Deinem Rathschluß und nach Deiner

Gnade: denn wir Alle haben gesündigt und ermangeln Deiner

Gnade. — Der Bater hat Alles in Deine Hände gegeben: wir

flehen zu Deiner großen Allmacht und Herrschast, laß Dein

Bolk geheiligt werden, welches Du berufen hast von Anbeginn.

O Herr, wir sind elend und beschämt worden vor Deinem

Angesichte; denn unsere Sünden haben sich vermehrt über

unsere Häupter; und unsere Missethatcn sind bis zum hohen

Himmel gedrungen. Wir haben gesündigt und wahrhaft Ueblcs

gethan, und wie wir verdient hatten, sind wir nicht gestraft

worden; aber gedenke, daß wir Staub sind, von gestern und

irdene, zerbrechliche Gefäße, welche das Elend und die Sünde

trinken, wie Wasser, und unsere Schwachheiten haben sich ver¬

mehrt. Laß uns, o Herr, Barmherzigkeit finden, der Du uns

gegeben hast die Speise des Lebens zu allen Zeiten unsrer irdi¬

schen Gefangenschaft, da wir in der Fremde und Verbannung

von Dir sind, seufzend zu Dir siebenmal siebenzigmal am Tage.

Zu Dir unserem Gott, nehmen wir flehend und laut bittend

unsere Zuflucht, und Du wirst Dich versöhnen lassen und wir

werden Dein Angesicht sehen mit Frohlocken und Du wirst uns

wieder geben unsere Brüder, und sie theilhaftig machen der ge-
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sundcn Lehre, welche ist nach dem Evangelium Deiner Glorie,

des seligen Gottes. Du hast es anvertrauet Deiner heiligen

Kirche, in welcher strömen Deine reichen und überfließenden

Gnadcnquellen, die Milch des Lebens und der Honig der Un¬

sterblichkeit , hier blühen die Rosen und Lilien des verlornen Pa¬

radieses, die Rosen der Liebe und die Lilien der Heiligkeit.

Gebencdeit seycst Du, o Gott unserer Väter, zeige deine Barm¬

herzigkeit und flöße diesen guten Willen ein: den Herzen der

Könige und Großen dieser Erde, zu verherrlichen und zu

erhöhen Dein Haus, welches ist die Kirche. Denn

die Blindheit ist zum Theil eingetreten, bis daß die Fülle der

Heiden eingehe. Siehe, der Völker Viele, stehen vor den Tho¬

ren und eng ist die Thür zum Leben. Erbarme Dich ihrer und

sprich, daß sie frei werden, der Du willst, daß alle Menschen

selig werden und zur Erkcnntniß der Wahrheit gelangen. Du

hast gefunden, worin Du Nachsicht mit uns habest nnd unsere

Seelen zurückrufest von so großen Uebcln, und uns erleuchtest

mit dem Lichte der Lebendigen, auf daß wir das Heil erlangen,

welches ist in Dir, mit der himmlischen Herrlichkeit: auf daß

wir Alle vollendet seyen in Eins: Dir zum Volke und Du uns

zum Gott, und wir zu Kindern Dir und Du zum Vater uns,

und wir mit Einem Munde und Einem Herzen Dich anbeten

in der Wahrheit und verherrlichen in Ewigkeit. Denn nicht

etwa, die übrig geblieben, sind absichtlich Alle abgewichen von

Dir, und gern wollen sie Deine Wege erkennen und verachten

nicht böswillig das Geheimniß Deiner Liebe und die Sakramente

des Heiles. Fest stehet die Grundlage Deines Waltens und der

Wahlspruch Deiner ewigen Vorsehung: Der Herr kennt die

Scinigen; und wo die Sünde über das Maaß ging, da gehet

über alles Maaß die Gnade. Und Du hast Alles in dem

Mangel der Erkentniß, in dein Unglauben zusammengeschlossen,

um Aller Dich zu erbarmen, nach der unermeßlichen Größe des

Reichthums Deiner Weisheit und Wissenschaft, nach Deinen

unbegreiflichen Gerichten und nach Deinen uncrforschlichen We¬

gen. Voll von Ungerechtigkeiten ist diese Welt und von Ge¬

brechen, aber wenn Du Selbst Frieden und Vergebung erthci-

lest, wer ist, der da-verdammen wollte! Denn Du hast nicht

gesandt den Geist der knechtischen Furcht, sondern der kindlichen

Liebe, der Du die Bölkcr richtest in Billigkeit und, wie die
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Henne, Deine Hühnlein unter Deine Flügel versammelst, auf

daß sie frohlocken mit Herzens-Freude: Dich nicht schauend mit

leiblichen Augen, aber geistig im Glauben erfassend, was Du

gesprochen hast. Denn Du hast Deine Liebe empfohlen in uns,

daß, da wir noch Sünder waren nach der Zeit, Du gestorben

bist für Alle; viel mehr also jetzt werden Diejenigen, welche

schon Deinen Namen tragen, Rechtfertigung erlangen durch

Dich in Deinem Blute und das ewige Leben. — Stehend in

der Mitte des von unzähligen Ungcwittern bewegten Meeres

dieser Welt, wollest Du reden: der Friede sey mit euch! auf

daß sie ihre Finger hier einlegen, auszusprechen das Bekennt-

niß jdes Glaubens und Deine segnenden Hände erkennen in der

sakramentalischen Buße und Deine Seite schauen in der Gemein¬

schaft Deines allerheiligstcn Leibes und Blutes, Dich genießend,

das Leben der Seelen, das Heilmittel wider die ererbte Sünd¬

haftigkeit, zur beständigen Gesundheit des Geistes und zur ewigen

Freude. Wir wollen nicht ungläubig sepn, sondern gläubig, den

Bund der Einheit und Eintracht wieder erkennend und umfassend

in diesem höchsten Unterpfande der Einheit, in diesem vollkom¬

mensten Bande der Liebe, in diesem allgemeinsten Spmbolum der

Eintracht.

Selig, die nicht sehen und doch glauben, und eingedenk

Deiner so großen Majestät und Deiner so unaussprechlichen Liebe,

der Du Deine theure Seele zum Preise für unser Heil und Dein

Fleisch uns gegeben hast zur Speise, Dein übersinnliches Brod

schmecken, durch dessen Kraft gestärkt sie aus der kummervollen

Pilgerschaft dieses Lebens zu dem himmlischen Vaterlande gelan¬

gen, um dasselbe Brod der Engel, welches sie hier unter den

heiligen Schleiern der Gestalten empfangen, dort ohne allen

Schleier ewig zu genießen. Ja kummervoll ist diese Zeit und

dieses Leben, wo wir oftmals nicht ertragen konnten die gesunde

Lehre, sondern nach unserm Gefallen uns Lehren wählten, die

den Ohren schmeicheln, und von der Wahrheit das Gehör ab¬

zogen und zu den Mährchen des Zeitgeistes und zu den Thor-

heiten des Augenblicks uns wandten, Dich verlassend, die Quelle

des lebendigen Wassers und Gruben der Leidenschaften grabend,

verschleuderte Gruben, welche das Wasser des Lebens nicht be¬

wahren! O Eckstein des Heiles, welchen wir einst als bethörte

Bauleute verwarfen, laß uns Dein Tabernakel aufbauen helfen!
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O Herr, erbarme Dich unser; sey Du unser Arm und unsere

Stärke in der aufgehenden Morgenröthe des schönen Versöhnungs-

Tages, bei dem Eintritt der Völker in die herrlichen Räume

Deiner Kirche. Du wollest das Netz auswerfen lassen zur Rech¬

ten und zur Linken des heiligen Schiffleins, welches mächtig über

alle Kriegesschiffe, ausgerüstet ist mit unüberwindlichen Schlacht-

Heeren, und führe die Völker herbei vom Aufgange der Sonne

und sammle sie vom Niedergange, auf daß Deine unermüdlichen

Fischer es nicht zu ziehen vermögen wegen der Menge der Fische.

Laß nahe kommen Deine Gerechtigkeit und Deine Wahrheit;

laß Dein Heil nicht länger fern bleiben und zögere nicht mit

Deiner Hülfe! Du wirst das Heil verleihen in Deiner Kirche

und ewige Herrlichkeit soll aus ihr hervorgehen. Denn darum

bist Du geboren und deßwegcn in die Welt gekommen, auf daß

Du Zeugniß gebest der Wahrheit und jeder, welcher aus der

Wahrheit ist, höret Deine Stimme. Mächtig sind die Könige:

über Alles aber ist siegreich die Wahrheit! DieWahrhcit

ist groß und stark und mächtig vor Allen. O weide uns mit

göttlicher Wissenschaft und heiliger Lehre! Die Wahrheit

bleibt und gewinnt Umfang und dehnet sich aus bis in!die Ewig¬

keit und siegt und behauptet den Sieg in ewige Zeiten. Darum

stehe auf, o Gott und erhebe Dich in Deiner Wahrheit auf

Erden, der Du uns erlöset hast, o Herr, Du Gott der Wahr¬

heit. Ja gepriesen seyest Du, o Gott der Wahrheit: denn

Du wirst Dein Erbthcil auswählen aus allen Völkern. Sende

uns Sie, welche Dein hohes Priesterthum verwalten, von den

vier Enden der Welt, und führe herbei mit Deiner mächtigen

Hand weise und erfahrene Männer, die Väter der Völker. Erhebe

Dich, o Herr, in Ausführung des hohen Befehles, welchen Du

erlassen hast, daß sie empfangen werden die Kraft des über sie

kommenden heiligen Geistes, Deine Zeugen, Zeugen der Wahr¬

heit zu seyn, und Du ihnen geben willst Rede und Weisheit,

welcher nicht werden widerstehen und widersprechen können alle

Deine Gegner: und der hohe Rath Deiner Kirche mit den Für¬

sten der Völker wird Dich umgeben, zu feiern die Freude der

Wiederversöhnung, nach Deinem ewigen Bunde und nach Deinen

uralten Erbarmungen, bis daß die Zeiten der Staaten erfüllt sind.

Das ist die Synagoge der Götter, welche verkündet Dein erha¬

bener Psalm! Denn Du sprichst zu ihnen: ihr seyd Götter und
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Söhne des Allerhöchsten Alle; und Dein Geist und Deine Kraft

ist mit ihnen, welche Dich suchen and Deinen Willen erforschen

aus ganzer Seele! Der Tag einer heiligen Vergeltung, o Herr:

siehe wir verlangen mit Sehnsucht zu erblicken Einen solchen Tag

des Menschen - Sohnes. Siehe um ein Kleines und auf eine

geringe Zeit hattest Du uns verlassen und in großen Erbarmun¬

gen willst Du uns zu Dir versammeln; in dem Augenblicke

Deines Unwillens hast Du ein wenig Dein Angesicht von uns

abgewendet, die wir sündigten, und in ewiger Barmherzigkeit

willst Du uns wieder aufnehmen. Nun also gib uns wieder die

Einheit und die Seelen der Brüder, für welche wir bitten und

inbrünstig flehen Tag und Nacht. Aber wir wissen, Dein Geist

selbst flehet für sie mit unaussprechlichem Seufzen: und Du, o

Herr, hast gewollt, daß Du sie heiligest und Deine Wahrheit herr¬

lich machest durch ihr Bekenntniß des Glaubens und sie erhebest.

Indem Du aufhebest, o Herr, diese Gefangenschaft, sind wir ge¬

tröstet, die wir über den Flüssen Babylons sitzen und weinen,

gedenkend der ehemaligen Herrlichkeit Sions, Deiner Kirche und

des heiligen Reiches, welches sie beschirmte.

O Herr, Du Gott unserer Väter, ewiger Hirt, der Du die

Ruhe der Ewigkeit uns bereitet hast, laß uns erkennen, und zwar

in diesen Tagen, was zum Frieden gereiche, und Deine Güte,

Milde und Liebe bleibe nicht verborgen unfern Augen! O Sohn

Gottes, welchen wir in dieser Welt bekennen, laß uns fest und

heldenmüthig dastehen für die Ehre Deines Namens. Denn

näher kömmt die Erlösung unserer Brüder, Dein Werk in der

Kraft der allmächtigen Hand und des erhöheten Armes! Von

Dir kömmt der Sieg! Von Dir stammt die Weisheit! Und

Du, o Herr, o Herr, mache es so mit uns, um Deines Namens Wil¬

len: denn lieblich ist Deine Barmherzigkeit: errette die Deinigen!

Lege auf Deine Schulter mit Freude, Alle, welche Du verloren

hattest und trage sie in Dein Haus, in Deine Kirche, berufend

Deine Freunde zum hohen Fest-Gelage. Das Gedächtniß der

unbeschreiblichen Gütigkeit Deines göttlichen Herzens werden sie

feiern und frohlocken in der Rechtfertigung und Gnade, welche

Du wirkest, barmherziger Herr und Erbarmer, der Du geduldig

und langmüthig bist und von großer Barmherzigkeit. Offen

bezeugen wir es: Du bist unser Heiland, und erhaben über alle
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Himmel ist Deine Barmherzigkeit und bis zu den Wolken reicht

Deine Wahrheit.

Und nun glauben wir und vertrauen auf Dich, hoffend,

auch wider alle Hoffnung, vollkommen überzeugt, daß Alles, was

Du versprochen hast, Du auch mächtig bist, zu erfüllen, und was

bei den Menschen unmöglich ist, möglich sey bei Dir. Denn Du

bist machtig, die Dcinigen wieder einzupflanzen und einzuzwcigen

aus dem fremden Oelbaume, in den wahren und heimathlichen

heiligen Oelbaum Deiner Kirche, Deiner fleckenlosen Braut,

deren Glaube niemals erloschen ist, noch abgelassen hat, noch

Mackcl erlitt im Laufe der Jahrhunderte! O Herr, der Du das

himmlische Jerusalem aufbauest, Du wollest die Zerstreuten zu

Dir versammeln! Hingeschwunden sind die Zeiten und die Jahre

sind vollendet! Schnell laß für Deine Neuerwählten herbei¬

holen das erste Kleid der Gnade und bekleide sie, und lege an

ihre Hände die Ringe des ewigen Bundes, und an ihre Füße

die Schuhe des wahren Friedens, und laß für sie bereiten das

hochzeitliche Gastmahl, auf daß sie an Deinem Tische speisen mit

Frohlocken, bekennend, daß Du, unser Ostcrlamm, für uns ge¬

opfert und geschlachtet bist: Christus: und niederfallen auf ihre

Angesichte zu Deinen Füßen und Dir Dank sagen.

Mit großer Eile fliehen die Jahre dieser Welt an uns vor¬

über! Siehe, gut und lieblich ist es vor Dir, wenn Brüder

vereint zusammen wohnen! Nahe ist Deine Ankunft, der Du

verheißen hast, am Ende der Zeiten zu kommen! Herrliches und

Großes, o Herr, hast Du im Sinne mit uns: wir sind mit Freude

erfüllt und mit Trost und frohlocken in aller unserer Trübsal;

unsere Hände sind erhoben zu Dir unter dem Opfer der Liebe,

welches Deine Kirche Dir darbringt bis in den späten Abend

der Zeiten. Und selig, wer in Deinem Namen leidet; denn was

an Ehre und Glorie von Dir kömmt, und die Fülle Deiner

Stärke und Deines Geistes ruhen darauf!

Herr, o Herr, Du Stärke unseres Heiles! In Allem über¬

winden wir, wegen Deiner, der Du uns geliebt hast. In Dir

vollbringen wir christliche Thatcn!

Viele Brüder sind aufgestanden im Laufe der Jahrhunderte

wider die Söhne und Diener Deiner Kirche, gleich wie Kam

wider Abel, ihn zu erschlagen: während Du herabgeschauct

hattest auf Abel und seine Opscrgaben! Nun aber willst Du



— 109 —

Sie, die Verwittwete, mit Deinen reichen Segnungen erfüllen^
und ihre neuen Söhne und Töchter reich machen an Gnaden
und sättigen mit den Breden der Engel.

O Herr, Du wollest, von Barmherzigkeit bewegt über Sie,
die so vieler Kinder, durch drei Jahrhunderte verlustig gegangen
ist, zu ihr sprechen: weine nicht! und hinzutreten zu dem
Sarge der unseligen Spaltung und sie aufrecht sitzen lassen in
den heiligen Versammlungen Deiner Kirche, die für Sie todt
waren, und verleihen, daß sie reden in Lobgesängen und Psalmen,
und in geistlichen Liedern: wiedergegeben ihrer Mutter.

Wolle nicht zögern, o Herr, erlaß die Schuld Deinem Volke
und sage wie Du jenem, obwohl fast in Verwesung Ucbergegan-
genen sagtest, mit lauter Stimme rufend: komme hervor! auf
daß wir zu Dir eingehen, dem Mittler des neuen Bundes und
zu der Besprengung mit Deinem Blute, welches besser, als das
Blut Abels, um Erbarmen zu Dir rufet! Wie aber werden wir
hören und Deinen Willen erfahren ohne solche, die uns predigen!
Wie aber werden Prediger erscheinen, wenn Du sie nicht sendest?!
wovon geschrieben steht: wie schön sind die Füße derjenigen,
welche verkünden das Evangelium des Friedens, welche verkünden
die Güter des Evangeliums! Du wollest geben ehrenwerthe
Männer, welche verkünden in der Kraft des Geistes und in der
Fülle der Weisheit den Völkern Deine heiligen Worte des Frie¬
dens, liebliche Worte, voll Wohlklang, die gesangvollen Worte
der Schriften! Und Du selbst wirst mit Deinen Boten seyn, auf
daß sie verkünden alle Worte Deines Mundes, auf ihren Lippen
tragen Dein Gesetz voll Majestät jvor dem gegenwärtigen Volke
in der Offenbarung des Geistes und der Kraft. Du wirst seyn
in ihren Munde, auf daß Du zeigest, was wir thun sollen. Und
Du wirst herausführen die Deinigen, wie an der Hand Mopses
und Aarons, an Deiner starken Hand, mit erhobenem Arme, in
allen Deinen Wunderthaten. Und sie werden niederfallen vor
Dir und ausrufen: ist es nicht der Herr selbst, dem wir gesündigt
haben? Und rückwärts zu Deinen Füßen werden wir mit Thränen
Deine Füße benetzen und mit den Haaren des Hauptes sie trock¬
nen und Deine Füße küssen und mit dem Balsam der Liebe
salben!

Der Du wunderbar erleuchtest, o Herr, die Geister und Her¬
zen, Gott unser Herr, und Du wollest ausgehen in Deinem hellen
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Lichte, die Sonne der Gerechtigkeit, Du selbst wollest anordnen

den hohen Feiertag mit gedrängten Schaaren der Wölker bis zu

den Seiten der Altare, und Deinen Dienern Befehl geben und

sie erleuchten und beseelen mit der Kraft aus der Höbe von den

ewigen Bergen. Du selbst bist es, über welchen kam die Stimme

aus der Wolke vom Himmel, sprechend: das ist Mein geliebter

Sohn: Diesen höret! Rede, o Herr, denn wir hören mit den

Wölkern der Erde! Wahrlich, wunderbar sind unsere Herzen

erhoben durch Deine Worte, durch welche wir belehrt worden.

Verleihe gütig, o Herr, daß wir, in einem guten und besten

Gemüthe Dein Wort, welches wir vernehmen, bewahren und

Früchte bringen in Geduld.

Die Du aber vorausgekannt und vorausbestimmt hast, diese

hast Du auch berufen, und die Du wirst berufen haben, diese

wirst Du auch rechtfertigen und die Du wirst gerechtfertigt haben,

diese wirst Du auch verherrlichen, auf daß vollkommne Freude

sey vor Deinen Engeln über Tausendmal Tausende, welche

im Geiste der Buße kommen vom Aufgange und vom Nie¬

dergange der Sonne, vom Mittag und vom Abend, und zu

Tische geladen sind in Deinem Reiche. Ein gutes und gedräng¬

tes und gehäuftes und überfließendes Maaß wollest Du denen

geben, welche ihre Mühen daran setzen, die Bedrängnisse Deines

Volkes zu lindern und zu heilen, und die wahre Grundlage des

geistigen Baues der christlichen Tugenden in der Liebe und

Demuth zu befestigen, Deine Schafe mit Dir zum Himmel

führend, wozu Du entgegen kömmst, Vorbilder und Glieder der

Heerde, welche Du weidest: und wann Du erscheinen wirst, unser

Leben, so werden sie mit Dir erscheinen in Deiner ewigen Klar¬

heit und empfangen die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit!

O heilige Kirche Gottes, unsterbliche Mutter aller Wissen¬

schaft und Heiligkeit, wenn ich jemals Deiner vergäße, werde

meine Rechte der Vergessenheit übergeben, es klebe meine Zunge

an meinem Gaumen an, wenn ich nicht Deiner gedenke, wenn

ich nicht Dich setze im Anfang meiner Freude. Der Herr sey

gepriesen in Deinen wahren und ewigen Gütern und gebenedcict

der Gott der Ewigkeiten, welcher in Dir jenes niedergeworfene

Tabernakel wieder aufbauet, und zu Dir zurückruft aus der Ge¬

fangenschast alle die Deinigen, in denen Du Dich erfreuen wirst

in Ewigkeit!
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Erhebe ringsum in Deinem Umkreise Deine Augen und

siehe: alle diese sind versammelt, sind gekommen sür Dich, ver¬

eint zu loben und zu preisen den Herrn in dem neuen Ausbau

Seines Hauses: denn Er wird wieder aufrichten, was zerstört

war. Und die aus der Ferne kommen, werden Dir Tempel bauen,

dem Herrn, unserm Gott, und die heiligen Werke werden gedeihen

und in alter Ehre wird blühen Dein Priesterthum, und Du wirst

Dir erwählen die Herrlichkeit Deiner Kinder und ihnen die ewigen

Behausungen geben, die Du bereitet hast, und das unvergängliche

Licht wird ihnen leuchten durch die Ewigkeit der Zeiten.

O Mutter, Kirche der Heiligen, umfange Deine Kinder,

erziehe sie mit Freude, befestige ihre Füße!

Dir aber, o König der Ewigkeiten, dem Unsterblichen, dem

Unsichtbaren, dem Einigen Gotte: Ehre und Herrlichkeit von

Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen. Und alles Volk spreche: Amen.

Und Alle, vollendet in Eins, sprechen: Amen.
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